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Gehen Sie zur Blutspende -
Helfen Sie Leben, spenden Sie Blut

Nächste Termine im Überblick:

Blutspende in Dudenhofen

Termin: Donnerstag, 5. Februar 2026
Zeit: 15.30 – 19.30 Uhr
Ort: Bürgerhaus,
 Konrad-Adenauer-Platz 4, Dudenhofen

Blutspende in Römerberg

Termin: Donnerstag, 12. Februar 2026
Zeit: 16.30 – 20.30 Uhr
Ort: Rhein-Pfalz-Halle,
 Viehtriftstraße 108, Römerberg-Heiligenstein

Reservierung eines Zeitfensters erforderlich

• Kostenfreie BSD-Hotline: 0800 11 949 11 oder
• Kostenlose DRK-Blutspende-App

• Online-Terminreservierung:
Dudenhofen: https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/dudenhofen-fn
Römerberg: https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/roemerberg-rph

Bitte denken Sie daran, Ihren Personalausweis mitzubringen!

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme.

Ihr Blutspende-Team Römerberg-Dudenhofen

Deutsches Rotes Kreuz
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Das Bürgerbüro gibt bekannt:  
Aufgrund der bevorstehenden Landtagswahl bleibt das Bürgerbüro

im Rathaus Römerberg in folgendem Zeitraum geschlossen 

von Montag, 09.02.2026, bis voraussichtlich Freitag, 27.03.2026.

Anträge auf Briefwahl können im Rathaus Römerberg eingeworfen werden.

Wertstoffsäcke und Zusatzabfallsäcke sind weiterhin erhältlich.

Das Bürgerbüro Dudenhofen ist zu den gewohnten Öffnungszeiten
für Sie da!

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Immer aktuell informiert
rund um Ihre

Verbandsgemeinde
Römerberg-Dudenhofen!

Redaktionsschluss vorverlegt!
Aufgrund des Faschingsdienstags wird der Redaktionsschluss

für das Amtsblatt der KW 08/2026

auf Mittwoch, 11.02.2026, 12.00 Uhr,
vorverlegt.

Beiträge, die nach Redaktionsschluss eingehen, können leider nicht mehr
beücksichtigt werden. Wir bitten um Verständnis.

Die Verbandsgemeindeverwaltung informiert
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Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen

Wichtiges auf einen Blick !

Die Kfz-Zulassungsstelle ist bis auf Weiteres geschlossen. Wir bitten um Beachtung!

Verbandsgemeindeverwaltung Römerberg-Dudenhofen
Konrad-Adenauer-Platz 6
67373 Dudenhofen
Internet: www.vgrd.de l E-Mail: info@vgrd.de

Rechnungen an: rechnungen@vgrd.de
Tel. 06232/656-0 l Zentralfax: 06232/656-204

Allgemeine Öffnungszeiten und tel. Erreichbarkeit 
der VG Römerberg-Dudenhofen:
Montag – Freitag� 08.30 – 12.00 Uhr
Donnerstagnachmittag� 13.00 – 18.00 Uhr

Bitte beachten Sie:
Vorsprachen im Standes-, Ordnungs- und Sozialamt 
sowie im Bereich Friedhof- und Bestattungswesen sind 
nur mit Terminvereinbarungen möglich.

Öffnungszeiten Bürgerbüro Dudenhofen:
Mo. – Fr.	 07.30 – 12.00 Uhr � (ohne Termin)
Mo.	 13.00 – 16.00 Uhr � (mit Termin) 
Do.	 13.00 – 18.00 Uhr � (ohne Termin)

Öffnungszeiten Bürgerbüro Römerberg:
Mo. – Fr.	 07.30 – 12.00 Uhr� (ohne Termin)
Di.	 13.00 – 16.00 Uhr� (mit Termin) 
Do.	 13.00 – 18.00 Uhr� (ohne Termin)

Terminbuchung online unter:
www.vgrd.de oder

E-Mail: buergerbuero@vgrd.de

Kontaktlose Zahlungen erwünscht!
Neue Zahlungsmöglichkeiten
in unseren Bürgerbüros
Ob Kreditkarte oder kontaktloses Bezahlen 
per Smartphone – wir möchten Ihnen den 
Behördengang so unkompliziert wie möglich 
gestalten.

 

    Staatlich anerkannter Erzieher (m/w/d) NaturKita „Am Tafelsbrunnen“ Römerberg 
  Staatlich anerkannter Erzieher (m/w/d) Kita „Bachhüpfer“ Harthausen
  Staatlich anerkannter Erzieher (m/w/d) Kita „Naseweis“ Dudenhofen
    Ausbildung Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung (m/w/d)
  Energiemanager (m/w/d)

    Die detaillierte Stellenausschreibungen finden Sie unter:
 https://www.vgrd.de/jobs-karriere/stellenangebote/.

Bewerben Sie sich jetzt ... 

 ... und werden Sie Teil unseres Teams!
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Ansprechpartner
für Energie, Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung:
Römerberg:
Wasserversorgung:
Herr Stürzebecher, VG Verwaltung� Tel. 06232 656-232
oder 24 Std-Bereitschaftsdienst 
Stadtwerke Speyer� Tel. 06232 625-4440
Gasversorgung:	
Arbeitsvorbereitung,
Stadtwerke Speyer� Tel. 06232 625-4380
oder 24 Std-Bereitschaftsdienst
Stadtwerke Speyer� Tel. 06232 625-4400
Stromversorgung:
Pfalzwerke Netz AG Entstörungsstelle� Tel. 0800 7977777
Abwasserbeseitigung:
Herr Möhler, VG Verwaltung� Tel. 06232 656-132
nach Dienstschluss� Tel. 0152 54606-853

Dudenhofen:
Wasserversorgung:
Herr Stürzebecher, VG Verwaltung� Tel. 06232 656-232
oder 24 Std-Bereitschaftsdienst
Stadtwerke Speyer� Tel. 06232 625-4440
Gasversorgung:
Arbeitsvorbereitung, Stadtwerke Speyer� Tel. 06232 625-4380
oder 24 Std-Bereitschaftsdienst
Stadtwerke Speyer� Tel. 06232 625-4400
Stromversorgung:
Herr Schmitt, VG Verwaltung� Tel. 06232 656-134
nach Dienstschluss
Firma Elektro-Schmidt� Tel. 0171 8172247
Abwasserbeseitigung:
Herr Möhler, VG Verwaltung� Tel. 06232 656-132
nach Dienstschluss� Tel. 06344 3332

Harthausen:
Wasserversorgung:
Herr Stürzebecher, VG Verwaltung� Tel. 06232 656-232
oder 24 Std-Bereitschaftsdienst
Stadtwerke Speyer� Tel. 06232 625-4440
Gasversorgung:
Arbeitsvorbereitung, Stadtwerke Speyer� Tel. 06232 625-4380
oder 24 Std-Bereitschaftsdienst
Stadtwerke Speyer� Tel. 06232 625-4400
Stromversorgung:
Pfalzwerke Netz AG Entstörungsstelle� Tel. 0800 7977777
Abwasserbeseitigung:
Herr Möhler, VG Verwaltung� Tel. 06232 656-132
nach Dienstschluss� Tel. 06344 3332

Hanhofen:
Wasserversorgung:
Herr Stürzebecher, VG Verwaltung� Tel. 06232 656-232
oder 24 Std-Bereitschaftsdienst
Stadtwerke Speyer� Tel. 06232 625-4440 
Gasversorgung:
Pfalzgas GmbH, Frankenthal� Tel. 0800 1003448
Stromversorgung:
Pfalzwerke Netz AG Entstörungsstelle� Tel. 0800 7977777
Abwasserbeseitigung:
Herr Möhler, VG Verwaltung� Tel. 06232 656-132
nach Dienstschluss� Tel. 06344 3332

NOTRUFE
Polizei� Tel. 110
Beratungshotline Kriminalprävention� Tel. 0621 963-21177
Polizeiinspektion Speyer� Tel. 06232 1370

Rettungsdienst und Feuerwehr� Tel. 112

Krankentransporte� Tel. 19222 (mit Ortsvorwahl)
Giftinformationszentrum Notruf� Tel. 06131 19240
Giftinformationszentrum Infoline� Tel. 06131 232 466

Feuerwehren der Verbandsgemeinde
Wehrleiter Stefan Zöller� E-Mail: fw.wehrleitung@vgrd.de
Stellv. Wehrleiter Holger Schweigert
Stellv. Wehrleiter Christian Schneider

Feuerwehr Dudenhofen/Hanhofen
Wehrführer Christian Schneider�E-Mail: fw.dudenhofen@vgrd.de
Stellv. Wehrführer Paul Fuchs
Übungszeiten: montags ab 19.30 Uhr

Feuerwehr Harthausen
Wehrführer Frank Sammet� E-Mail: fw.harthausen@vgrd.de
Stellv. Wehrführer Tobias Seitzmayer
Übungszeiten: montags ab 19.30 Uhr

Feuerwehr Römerberg
Wehrführer Andreas Leibig� E-Mail: fw.roemerberg@vgrd.de
Stellv. Wehrführerin Sabrina Beitler
Stellv. Wehrführer Martin Strehl
Übungszeiten: montags ab 19.30 Uhr

Tierrettung TERRA MATER� Tel. 06347 608672
Tierauffangstation� E-Mail: info@terra-mater-lustadt.de
Am Klärwerk 2, 67363 Lustadt

ÄRZTLICHE NOTDIENSTE
Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale:
Diakonissen-Stiftungskrankenhaus
Paul-Egell-Str. 33, Speyer� Tel. 116 117
Öffnungszeiten: 
Mittwoch:� 14.00 - 22.00 Uhr
Freitag:� 16.00 - 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage:� 09.00 - 17.00 Uhr

Patientenservice� Tel. 116 117
Außerhalb der regulären Sprechstundenzeiten von Praxen ist der 
Patientenservice 116 117 für Sie da. 

Rund um die Uhr – 24/7.
Bei Bedarf werden Sie in einer Ärztlichen Bereitschaftspraxis 
angemeldet oder erhalten einen Hausbesuch.

Asklepios Südpfalzklinik
An Fronte Karl 2, 76726 Germersheim� Tel. 116 117
Öffnungszeiten: 
Mittwoch:� 14.00 - 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage:� 09.00 - 17.00 Uhr

Bei akuten lebensbedrohlichen Notfällen: 112

Bereitschaftsdienstzentrale
der Kinder- und Jugendärzte
im Diakonissen-Stiftungskrankenhaus� Tel. 0180 5112072
Ein Kinder- und Jugendarzt ist jeden Samstag, Sonntag und 
an Feiertagen von 10.00 bis 18.00 Uhr in den Räumen der 
kinderärztlichen BDZ im Diakonissen-Stiftungskrankenhaus 
anwesend.
Ansonsten wenden Sie sich bitte an die zentrale Aufnahme 
des Diakonissen-Stiftungskrankenhauses.

AMTSBLATT –
Immer bestens informiert!
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DIENSTBEREITSCHAFT
ZAHNÄRZTE UND APOTHEKEN
Den zahnärztlichen Notdienst am Wochenende übernimmt:
Samstag, 31.01.2026, von 09.00 - 12.00 Uhr
Sonntag, 01.02.2026, von 11.00 - 12.00 Uhr
Herr ZA. Jan Vasko
Hilgardstr. 32, 67346 Speyer, � Tel. 06232-290500

Auch außerhalb dieser Sprechzeiten ist der diensthabende Zahn-
arzt für Notfälle erreichbar.

Weitere Informationen und kurzfristige Änderungen entnehmen 
Sie bitte der Internetseite zum zahnärztlichen Notdienst:
www.zahnnotfall-pfalz.de

Dienstbereitschaft Apotheken:
Welche Apotheken in der Nähe dienstbereit sind, kann über 
die Internetseite

aponet.de
oder per Telefonanruf unter der nachstehenden Rufnummer 
abgerufen werden

Tel. 01805-258825-PLZ*
� *des aktuellen Standortes
(0,14 €/Min aus dem dt. Festnetz und max. 0,42 €/Min aus
dem Mobilfunknetz)

TIERÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Zu erfragen unter der jeweiligen Rufnummer eines niedergelas-
senen Tierarztes.

Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung
des Verbandes Region Rhein-Neckar über die 2. Offenlage 
zur Fortschreibung des Teilregionalplans Windenergie zum 
Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar 
Hier: Erneute Auslegung zur Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Personen 
des Privatrechts gemäß § 9 Abs. 3 Raumordnungsgesetz 
i.V.m. § 6 Abs. 4, § 10 Abs. 1 Landesplanungsgesetz Rhein-
land-Pfalz
Die Verbandsversammlung des Verbandes Region Rhein-Neckar 
hat in ihrer Sitzung am 12. Dezember 2025 die Durchführung der 
2. Anhörung und der 2. Offenlage zur Fortschreibung des Teilre-
gionalplans Windenergie zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-
Neckar beschlossen. 
Die erneute Beteiligung bezieht sich auf die gegenüber der 1. 
Offenlage geänderten Planinhalte. Die der erneuten Beteiligung 
nicht zugänglichen Vorranggebiete für die regionalbedeutsame 
Windenergienutzung sind in der Raumnutzungskarte entspre-
chend als solche gekennzeichnet. 
Nach § 9 Abs. 3 Raumordnungsgesetz i.V.m. § 6 Abs. 4 S. 4 
Landesplanungsgesetz RheinlandPfalz (über Verweis aus Art. 5 
Abs. 1 S. 1 des Staatsvertrages zwischen den Ländern Baden-
Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz über die Zusammen-
arbeit bei der Raumordnung und Weiterentwicklung im 
Rhein-Neckar-Gebiet) ist der Planentwurf mit Begründung und 
Umweltbericht erneut öffentlich auszulegen.
Die erneute Offenlage wird nach § 9 Abs. 3 S. 2 Raumordnungs-
gesetz auf 4 Wochen verkürzt. 
Die Planunterlagen werden vom 3. Februar 2026 bis einschließ-
lich 2. März 2026 ausgelegt und können während der genannten 
Zeiten eingesehen werden:

in den Diensträumen
-	 der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Kreishaus, Raum 402 

Registratur, Europaplatz 5, 67063 Ludwigshafen; Mo. - Do.: 
9.00 - 12.00 Uhr sowie 14.00 - 16.00 Uhr, Fr.: 9.00 - 13.00 Uhr 

und 
- 	des Verbandes Region Rhein-Neckar, M 1, 4-5, 68161 Mann-

heim, EG/Empfangsbereich; Mo. - Do.: 8.30 - 16.00 Uhr; Fr.: 
8.30 - 13.00 Uhr. 

Außerdem werden die Unterlagen im Internet unter 
https://planungsregion.m-r-n.com/regionalplan/fortschrei-

bung-des-teilregionalplanswindenergie/ 
zur Einsichtnahme bereitgestellt. 
Im Sinne der Digitalisierung und Vereinfachung werden die Pla-
nunterlagen auch über eine Online-Beteiligungsplattform des 
Verbandes Region Rhein-Neckar unter 

https://beteiligung-regionalplan.de/vrrn-windenergie2 
bereitgestellt. Auf dieser Beteiligungsplattform können Anregun-
gen unmittelbar im System erstellt und abgegeben werden.
Anregungen zu den gegenüber der 1. Offenlage geänderten 
Teilen des Planentwurfs können bis zu 2 Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 16. März 2026) 
dem Verband Region Rhein-Neckar
-	 schriftlich an: Verband Region Rhein-Neckar, M 1, 4-5, 68161 

Mannheim oder 
-	 elektronisch an: Windenergie.Beteiligung@vrrn.de oder 
-	 über die oben genannte Online-Beteiligungsplattform 
vorgebracht werden.
Nach Ablauf der Frist sind alle Anregungen ausgeschlossen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 9 Abs. 
2 S. 4 Nr. 3 Raumordnungsgesetz). Rechtsansprüche werden 
durch die Beteiligung der Öffentlichkeit nicht begründet.
Datenschutzhinweis:
Die im Verfahren zur Fortschreibung des Teilregionalplans Win-
denergie des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar ange-
gebenen personenbezogenen Daten werden zur Erfüllung einer 
öffentlichen Aufgabe im Sinne des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e) der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) i. V. m. Art. 3 Abs. 2 
Staatsvertrag Rhein-Neckar unter Beachtung der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen der DSGVO sowie des Bundesdaten-
schutzgesetzes und des Landesdatenschutzgesetzes Baden-
Württemberg erhoben und verarbeitet.
Nähere Informationen hierzu und zu den Rechten nach Art. 15 ff 
DSGVO finden Sie in den Datenschutzhinweisen des Verbandes 
Region Rhein-Neckar unter 
www.planungsregion.m-r-n.com/regionalplan-datenschutz
Verband Region Rhein-Neckar
Mannheim, den 19.01.2026 
gez. Stefan Dallinger 
Verbandsvorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung
Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest
bei Wildschweinen 
Gebietsfestlegung der Infizierten Zone und Festlegung der Seu-
chenbekämpfungsmaßnahmen innerhalb dieser Restriktionszone 
In der oben genannten Angelegenheit ergeht unter dem Akten-
zeichen 72/26.2-AO1 folgende 
Allgemeinverfügung: 
I. Festlegung der Maßnahmen in der Sperrzone II 
Zum Schutz gegen die Afrikanische Schweinepest bei Wild-
schweinen werden folgende Maßnahmen angeordnet:
1. 	 Die Ziffer III. der Allgemeinverfügung für die Sperrzone II vom 

05.08.2024, Aktenzeichen 72/24.2-AO 29, zur Bekämpfung 
der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen wird 
folgendermaßen geändert: Die unter Ziffer I und II der Allge-
meinverfügung für die Sperrzone II vom 05.08.2024, Akten-
zeichen 72/24.2-AO 29, getroffenen Anordnungen sind so 
lange gültig, bis eine neue Allgemeinverfügung zur Bekämp-
fung der ASP bei Wildschweinen in Kraft tritt, längstens 
jedoch bis zum 21.07.2026. 
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2.	 Die Ziffer II. 1.1.2 der Allgemeinverfügung für die Sperrzone 
II vom 05.08.2024, Aktenzeichen 72/24.2-AO 29, zur Bekämp-
fung der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen wird 
folgendermaßen geändert: Das Verbringen von in der infi-
zierten Zone (Sperrzone II) erlegten Wildschweinen bzw. von 
frischem Wildschweinfleisch, Wildschweinfleischerzeugnis-
sen und sonstigen Neben- und Folgeprodukte innerhalb und 
aus der infizierten Zone (Sperrzone II) heraus ist verboten. 
Hiervon ausgenommen ist das Verbringen des Aufbruchs 
und der Zerwirkreste zur unschädlichen Entsorgung an die 
Sammelstelle Carl-Benz-Straße 14 in 67115 Schifferstadt 
sowie das Verbringen von Wildschweinen in die Wildkammer 
in der Carl-Benz-Straße 14 in 67115 Schifferstadt. 

II. Weitere Anordnungen 
1. 	 Die sofortige Vollziehung der Regelungen dieser Allgemein-

verfügung wird hiermit angeordnet.
2. 	 Die Verfügung gilt an dem auf die ortsübliche Bekanntma-

chung folgenden Tag als bekannt gegeben.
Begründung
Sachverhalt:
Am 13.06.2024 wurde bei einem Wildschwein, das in Königsstäd-
ten im Landkreis Groß-Gerau, Hessen, erlegt wurde, eine viro-
logische Untersuchung vorgenommen. Nach dem Ergebnis der 
virologischen/serologischen Untersuchung vom 15.06.2024 
wurde bei dem Wildschwein die Afrikanische Schweinepest fest-
gestellt. Daher hat der Landrat des Landkreises Groß-Gerau den 
Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen 
am 15.06.2024 amtlich festgestellt. 
Weiterhin wurden am 06.07.2024 zwei weitere tote aufgefundene 
Wildschweine bei Gimbsheim im Landesuntersuchungsamtes 
Koblenz positiv auf Afrikanische Schweinepest befundet und 
durch den Befund des Friedrich-Loeffler-Institutes bestätigt. 
Daher hat der Landrat des Landkreises Alzey-Worms den Aus-
bruch der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen am 
09.07.2024 amtlich festgestellt. Nach dem Ausbruch ist das 
ASP-Virus bereits mehrfach bei toten oder krank erlegten Wild-
schweinen aus der Kernzone nachgewiesen worden. Die tierge-
sundheitrechtlich vorgeschriebenen Restriktionszonen Infizierte 
Zone (jetzt Sperrzone II) mit Kernzone, Sperrzone I (Pufferzone) 
und die Schutz- und Überwachungszone aufgrund positiver 
Virusnachweise in mehreren Hausschweinebeständen in Hessen 
wurden eingerichtet und lageabhängig angepasst. Die hier ver-
fügte Sperrzone II ersetzt die bisher als Infizierte Zone bezeich-
netet und über Tiergesundheitliche Allgemeinverfügung vom 
04.07.2024 festgelegte und mit sechs Änderungen angepasste 
Restriktionszone. Ziel dieser Restriktionszone ist es die Ver-
schleppung der ASP in bisher freie Gebiete zu verhindern und 
frühzeitig zu erkennen. 
Bei der Afrikanischen Schweinepest handelt es sich um eine 
Viruserkrankung, von der Haus- und Wildschweine betroffen sind. 
Die Übertragung erfolgt durch direkten Kontakt mit infizierten 
Tieren oder deren Kadavern, die Aufnahme von Speiseabfällen 
oder Schweinefleischerzeugnissen bzw. -zubereitungen sowie 
andere indirekte Übertragungswege (Fahrzeuge, kontaminierte 
Ausrüstungsgegenstände einschl. Jagdausrüstung, landwirt-
schaftlich genutzte Geräte und Maschinen, Kleidung). Nach einer 
Infektion entwickeln die Tiere sehr schwere, aber unspezifische 
Allgemeinsymptome. Die Erkrankung betrifft alle Altersklassen 
und Geschlechter gleichermaßen und führt in der Mehrzahl der 
Fälle zum Tod des Tieres innerhalb einer guten Woche.
Rechtliche Würdigung:
Die in der Verordnung (EU) 2016/429 des europäischen Parla-
ments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur 
Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der 
Tiergesundheit ("Tiergesundheitsrecht") in der aktuell gültigen 
Fassung (Verordnung (EU) 2016/429) festgelegten seuchenspe-
zifischen Bestimmungen zur Bekämpfung von Seuchen gelten 
gemäß Art. 5 für gelistete Seuchen und gemäß Art. 8 dieser 
Verordnung für gelistete Arten.
Bei der Afrikanischen Schweinepest handelt es sich gemäß Art. 
5 Abs. 1 Buchst. a Ziffer III der Verordnung (EU) 2016/429 um 

eine gelistete Seuche, die gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der 
Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. der Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1882 der Kommission vom 3. Dezember 2018 über die 
Anwendung bestimmter Bestimmungen zur Seuchenprävention 
und -bekämpfung auf Kategorien gelisteter Seuchen und zur 
Erstellung einer Liste von Arten und Artengruppen, die ein erheb-
liches Risiko für die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen dar-
stellen in der aktuell gültigen Fassung (Verordnung (EU) 
2018/1882) der Kategorie A zugeordnet wird. Unter der Kategorie 
A sind Seuchen gelistet, die normalerweise nicht in der EU auf-
treten und für die in Deutschland unmittelbar Tilgungsmaßnah-
men ergriffen werden müssen, sobald sie nachgewiesen werden. 
Somit sind die in der Verordnung (EU) 2016/429 festgelegten 
seuchenspezifischen Bestimmungen im Falle des Verdachts auf 
oder der amtlichen Bestätigung der Afrikanischen Schweinepest 
bei den in der Verordnung (EU) 2018/1882 gelisteten Arten 
(Suidae) anzuwenden. Gemäß Art. 4 Nr. 40 der Verordnung (EU) 
2016/429 ist ein "Ausbruch" das amtlich bestätigte Auftreten einer 
gelisteten Seuche oder einer neu auftretenden Seuche bei einem 
oder mehreren Tieren in einem Betrieb oder an einem sonstigen 
Ort, an dem Tiere gehalten werden oder sich befinden.
Zu den Anordnungen:
Zu Ziffer I 
Die in dieser Allgemeinverfügung getroffen Anordnungen sollen 
aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nur so lange gelten, wie 
sie zur Eindämmung der ASP in dem in Ziffer I der Allgemeinver-
fügung für die Sperrzone II vom 05.08.2024 bestimmten Gebiet 
erforderlich sind. Zunächst ist ein Geltungszeitraum von sechs 
Monaten vorgesehen. 
Die zuständige Behörde kann diese Allgemeinverfügung jedoch 
bereits vor Ablauf dieser Frist ergänzen oder ändern. 
Da die Bedrohung durch die Afrikanische Schweinepest weiter-
hin besteht, ist die Verlängerung der Gültigkeit der Allgemeinver-
fügung vom 05.08.2024 erforderlich, um eine Verschleppung des 
Seuchenerregers zu verhindern. 
Die Seuchenlage ist weiterhin sehr dynamisch. Im Hinblick auf 
die große Bedeutung der Seuchenbekämpfung für die Gesund-
heit der in der infizierten Zone (Sperrzone II) befindlichen Wild- 
und Hausschweine, die Landwirtschaft, den Handel sowie die 
Forstwirtschaft, sind die Landkreise und kreisfreien Städte auf 
das Verständnis der Betroffenen und der Bevölkerung dringend 
angewiesen. 
Eine erfolgreiche und möglichst rasche Eindämmung und 
Bekämpfung der ASP in Rheinland-Pfalz kann nur durch umsich-
tiges Handeln und die konsequente Befolgung dieser Allgemein-
verfügung gelingen. 
Zu II
Ziffer II. 1. 
Diese Allgemeinverfügung ist sofort vollziehbar gemäß § 80 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung. Widerspruch und 
Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung. Die 
Anordnung ist im öffentlichen Interesse erforderlich, um eine 
Verschleppung des Seuchenerregers zu verhindern. Bei der 
Afrikanischen Schweinepest handelt es sich um eine schwerwie-
gende Erkrankung. Ohne die sofortige Geltung der für die Sperr-
zonen normierten Regelungen steigt die Gefahr, dass sich die 
Krankheit weiter ausbreitet und dadurch erhebliche Schäden 
verursacht werden. Dies kann jedoch im öffentlichen Interesse 
an einer effektiven und schnellen Tierseuchenbekämpfung nicht 
hingenommen werden. Angesichts der Möglichkeit, dass auf-
grund des Seuchengeschehens rigorose Handelsbeschränkun-
gen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland oder Teilen 
davon verhängt werden, was massive volkswirtschaftliche Schä-
den und Existenzgefährdungen Einzelner zur Folge haben könnte, 
sowie der Möglichkeit, dass für eine Vielzahl von Tieren erheb-
liche Gesundheitsgefahren drohen, kann sich die Behörde nicht 
auf die aufschiebende Wirkung etwaiger Rechtsbehelfe und der 
damit verbundenen zeitlichen Verzögerungen hinsichtlich der 
Bekämpfung der Tierseuche einlassen. Private Interessen, die 
der Anordnung der sofortigen Vollziehung entgegenstehen, 
müssen daher zurückstehen.
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Ziffer II. 2 
Ziffer III. 2 der Verfügung beruht auf § 41 Abs. 4 S. 3 und 4 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) i.V.m. § 1 Landesver-
waltungsverfahrensgesetz Rheinland-Pfalz. Gemäß § 41 Abs. 4 
S. 3 VwVfG gilt bei öffentlicher Bekanntgabe eines Verwaltungs-
aktes dieser zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntma-
chung als bekannt gegeben. Nach § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG 
kann in einer Allgemeinverfügung ein hiervon abweichender Tag, 
jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag 
bestimmt werden. Von letzterem wird Gebrauch gemacht, da die 
Sperrmaßnahmen im Interesse einer wirksamen Seuchenbe-
kämpfung unverzüglich greifen müssen.
III. Rechtliche Hinweise:
Hinweise zu Ordnungswidrigkeiten bei Zuwiderhandlung
Bestimmte Zuwiderhandlungen können gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 8 
des Tiergesundheitsgesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBl I S. 1324) 
i.V.m. § 25 SchwPestV mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro 
als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.
IV. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises, 
Europaplatz 5, 67063 Ludwigshafen erhoben werden.
Ludwigshafen, den 21.01.2026
gez. Volker Knörr, Landrat

Mitteilungen der Verbandsgemeinde

Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen
Sprechstunden:
Bürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice
während der Dienststunden und nach Vereinbarung
im Rathaus Dudenhofen, 
Zimmer 62, III. OG, Tel. 06232 656-162

Erster Beigeordneter Franz Zirker
nach Vereinbarung
Tel. 0157 84942265, E-Mail: franz.zirker@vgrd.de
Geschäftsbereich:
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen 
(Ausnahme: Bauangelegenheiten Feuerwehr-Standorte)

Beigeordneter Manfred Hook
nach Vereinbarung
Tel. 0151 11024437, E-Mail: manfred.hook@vgrd.de
Geschäftsbereich:
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
(Ausnahme: Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz)

Beigeordneter Günter Gleixner
nach Vereinbarung
Tel. 0157 85106721, E-Mail: guenter.gleixner@vgrd.de

Büroleiter Christian Schreiner
nach Vereinbarung
Tel. 06232 656-163, E-Mail: christian.schreiner@vgrd.de

Behindertenbeauftragter der VGRD Siegfried Pusch
nach Vereinbarung
Tel. 0152 28666966

Gleichstellungsbeauftragte der VGRD Anita Heid
nach Vereinbarung
Tel. 06232 656-237, E-Mail: anita.heid@vgrd.de

Schiedsmann
für den Schiedsamtsbezirk Römerberg
Heinz-Peter Sauer, Tel. 06232 85350
oder E-Mail: schiedsamt.roe@vgrd.de

Schiedsmann
für den Schiedsamtsbezirk Dudenhofen,
Hanhofen, Harthausen
Rudolf Sichling, Tel. 0160 93062691
oder E-Mail: schiedsamt@vgrd.de

Verbandsgemeinde
Römerberg-Dudenhofen

Info zum Programmheft:
Programmhefte liegen in beiden Rathäusern zum Mitnehmen 
aus. Kursangebote finden Sie auch online auf der Homepage der 
KVHS: www.vhs-rpk.de

Anmeldungen für alle Kurse und Vorträge:
bevorzugte Anmeldung Online unter: www.vhs-rpk.de
oder:
Sachbearbeiterin der Außenstelle
Römerberg-Dudenhofen:
Frau Jasmin Münzer
Tel. 06232 656-142 | E-Mail: VHS@vgrd.de
Sprechzeiten: Di. und Fr., 8.30 - 12.00 Uhr

Örtliche Leitung:
Römerberg:
Frau Iris Schmaderer
Tel. 0157 31578804 | E-Mail: iris.schmaderer@vgrd.de

Dudenhofen:
Frau Marita Detzner
Tel. 06232 621802 | E-Mail: marita.detzner@vgrd.de

Vernissage:
Freitag, 20. Februar 2026, 18.00 Uhr

Bürgerhaus Dudenhofen, Konrad-Adenauer-Platz

Musikalische Umrahmung
Fabian StrahlFabian Strahl

Die Ausstellung ist geöffnet vom 20. Febraur – 1. März 2026

jeweils:
Di. & Do., 18.00 – 20.00 Uhr | So., 14.00 – 18.00 Uhr

Silke Schmitt-Makdice
Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde
Römerberg-Dudenhofen

Verbandsgemeinde
Römerberg-Dudenhofen
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Liedertafel 1903 Dudenhofen e.V.
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Eintrittfrei

Alle Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde
Römerberg-Dudenhofen und der näheren Umgebung
sind herzlich eingeladen zusammen mit der Liedertafel zu 
singen. Gemeinsam singen stärkt Körper, Geist und Seele.
Verbringen Sie mit uns einen gemütlichen Abend mit 
schönen Volksliedern, bekannten Schlagern und Oldies.

WO:  Im Sängerheim Dudenhofen

WANN: Freitag, 13. Februar 2026, 16.00 Uhr

 

Hier wird Ihnen geholfen�
Zu verschenken
1 Waschbecken (45 x 35 cm)
1 Warmhaltebox (Keramik)
Zur Abholung in Hanhofen, Tel. 06344 4548

Neue Regelung zur Einreichung von 
Bauanträgen und Bauvoranfragen
Mit Inkrafttreten der Änderung der Landesbauordnung Rhein-
land-Pfalz (LBauO) zum 01.01.2026 ist gemäß § 63 Abs. 1 
LBauO der Bauantrag bzw. die Bauvoranfrage von der Bau-
herrin bzw. dem Bauherren direkt bei der Bauaufsichtsbe-
hörde des Rhein-Pfalz-Kreises einzureichen:
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
- Untere Bauaufsichtsbehörde -
Europaplatz 5
67063 Ludwigshafen am Rhein
Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO werden weiterhin 
von der Verbandsgemeindeverwaltung Römerberg-Duden-
hofen bearbeitet. 

Meldung neuer Vorsitzender von Vereinen 
und Verbänden an die Verbandsgemeinde-
verwaltung Römerberg-Dudenhofen
Alle Vereine und Verbände in der Verbandsgemeinde Römer-
berg-Dudenhofen werden gebeten, der Verwaltung unmittelbar 
nach erfolgten Neuwahlen des Vorstandes die neuen Vorsit-
zenden Ihres Vereines bzw. Verbandes schriftlich oder per 
E-Mail an:  info@vgrd.de mit den vollständigen Kontaktdaten: 
Name, Vorname, Anschrift, Tel. Nr., E-Mail-Adresse mitzuteilen.
Um den aktuellen Datenschutzrichtlinien gerecht zu werden, 
brauchen wir außerdem Ihre schriftliche Einverständniserklärung 
zur Veröffentlichung Ihrer Kontaktdaten in Ihrer Funktion als Ver-
einsvorsitzender im Internet (Homepage, Bürgerinformationssys-
tem, Vereinsregister) und unseren Printmedien (Amtsblatt, Bür-
gerinformationsbroschüre).
Ohne Ihr Einverständnis können wir Ihre Kontaktdaten nicht 
weiter veröffentlichen!
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Mitteilung Ihres Fundbüros:
Sie vermissen etwas?
Gerne können Sie sich auf der Homepage der Verbandsgemeinde 
Römerberg-Dudenhofen über die aktuellen Fundsachen infor-
mieren. Bitte gehen Sie hierzu auf unsere Homepage: www.vgrd.
de. Hier folgen Sie dann dem Menüpunkt Service und anschlie-
ßend "Fundsachen & Versteigerung".
Falls die Möglichkeit besteht, dass es sich um Ihr Eigentum han-
deln könnte, setzen Sie sich bitte mit den Mitarbeiter*innen im 
Bürgerbüro unter folgender Telefon-Nr. 06232-6560 oder per 
E-Mail: fundbuero@vgrd.de in Verbindung.

Das Vermessungs- und Katasteramt RLP 
informiert
Ehrenamtliche Mitglieder der Gutachterausschüsse bestellt
Zum 1. Januar 2026 wurden durch das Landesamt für Vermes-
sung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz rund 440 ehren-
amtliche Mitglieder der Gutachterausschüsse für Grundstücks-
werte neu bestellt. Die ehrenamtlichen Gutachter kommen aus 
den Bereichen Architektur, Bauingenieurwesen, Immobilienwirt-
schaft, Betriebs- und Finanzwirtschaft sowie Landwirtschaft und 
Weinbau. In den Gutachterausschüssen sind insbesondere die 
Praxis, zum Teil aber auch Wissenschaft und Forschung vertre-
ten.
Die unabhängigen Gutachterausschüsse bedienen sich jeweils 
einer Geschäftsstelle bei den Vermessungs- und Katasterämtern 
sowie bei den sechs großen Städten in Rheinland-Pfalz. Sie 
sichten in ihrem regionalen Zuständigkeitsbereich alle notariellen 
Grundstückskaufverträge, werten diese aus und erhalten durch 
diese Kaufpreissammlung eine umfassende Kenntnis über den 
örtlichen Grundstücksmarkt. Die Gutachterausschüsse erstellen 
darüber hinaus insbesondere
-	 Verkehrswertgutachten,
-	 Bodenrichtwerte,
-	 Datensätze zur Ableitung der zur Wertermittlung erforderlichen 

Daten und
erteilen Auskünfte aus der Kaufpreissammlung.
Die von den Gutachterausschüssen abgeleiteten Bodenricht-
werte vermitteln die benötigte Transparenz über das Preisgefüge 
des Grund und Bodens in Rheinland-Pfalz. Die Gutachteraus-
schüsse leiten in Zusammenarbeit mit dem Oberen Gutachteraus
schuss folgende Daten und Informationen ab:
-	 statistische Daten über den Grundstücksverkehr,
-	 aktuelle Entwicklungen auf dem Grundstücksmarkt,
-	 sonstige zur Wertermittlung erforderliche Daten und überregi-

onale Daten aufgrund von Analysen ausgewählter Teilmärkte.
Diese Daten werden entweder in den Grundstücksmarktberich-
ten der Gutachterausschüsse, dem Landesgrundstücksmarkt-
bericht oder auf der gemeinsamen Internetseite der Gutachter-
ausschüsse veröffentlicht.
Verantwortliche in Politik, Verwaltung und Wirtschaft als Haupt-
nutzer benötigen die vorstehenden Informationen, um hieraus 
wesentliche Erkenntnisse für ihre raumplanerischen und inves-
tiven Entscheidungen zu gewinnen. Nicht zuletzt sind Informati-
onen über den regionalen Grundstücksmarkt auch für die Bür-
gerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz von besonderem 
Interesse.
Die rheinland-pfälzischen Gutachterausschüsse informieren auf 
ihrer gemeinsamen Internetseite unter https://gutachterausschu-
esse.rlp.de/ über Aufgaben, Dienstleistungen und Zuständigkei-
ten sowie nicht zuletzt über die Anschriften der Geschäftsstellen 
in Rheinland-Pfalz. Unter dieser Internetadresse sowie unter 
https://www.geoportal.rlp.de/ und https://maps.rlp.de/ können 
auch die Bodenrichtwerte kostenlos eingesehen werden.

GEMEINSAM –
Stark für unsere Region!
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Klimaschutz

  

Klima- / Umwelt- und Naturschutz
in unserer Verbandsgemeinde

Online-Seminarreihe Solar und Wärme 2026

Foto: Katrin Berlinghoff

Erfahren Sie alles rund um das Thema Photovoltaik, Heizen und Dämmen:

Ansprechpartner für den kommunalen Klimaschutz, die Volkshochschulen und die Verbraucherzent-
rale der Regionen Vorderpfalz und Rheinhessen-Nahe laden zu 13 kostenfreien Online-Vorträgen ein.

Zeitraum: jeweils mittwochs, vom 18. Februar bis zum 27. Mai 2026, von 18.00 bis 19.30 Uhr

In den 13 kompakten Online-Veranstaltungen zu Solar & Wärme informieren Expertinnen und Experten 
unabhängig und umfassend über das Themenfeld Sonnenenergie, Wärmeversorgung sowie Gebäude-
dämmung und geben Handlungsempfehlungen. 

Von allgemeinen Informationen zur Heizung sowie speziellen Tipps zur Wärmepumpe über Einblicken 
in das Themenfeld der Gebäudesanierung und Auskünften zu zum Fenstertausch, decken die ersten vier 
Vorträge umfassend die Themen Wärmeversorgung und Dämmung ab. Im zweiten Teil geht es um 
Balkonmodul, Denkmalschutz, Eigenverbrauch oder Speichermöglichkeiten. Für alle Zielgruppen ist 
etwas dabei, von Mietenden über Hausbesitzende bis hin zu Unternehmen.

Die praxisnahen Fachvorträge werden um Erfahrungsberichte ergänzt und bieten die Möglichkeit.
Fragen mit den Expertinnen und Experten direkt zu klären, damit Sie im Anschluss den Weg zum eigenen 
Heizungstausch, Gebäudesanierung, Balkon- oder Dach-PV-Anlage gehen können.

So erhalten Sie Antworten auf Fragen wie: „Was sind die Kosten, welche Aufl agen sind zu beachten und 
welche Fördermöglichkeiten gibt es?“. Abgeschlossen wird die Reihe mit Vorträgen für Gewerbetreiben-
de, Mehrparteienhäuser und einem weiteren für Menschen, die sich ehrenamtlich für die Energiewende 
engagieren möchten.
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Klimaschutz

  

Klima- / Umwelt- und Naturschutz
in unserer Verbandsgemeinde

Themenübersicht der neun Veranstaltungen:

Anmeldung unter: Online unter www.vhs-rpk.de
   E-Mail: kvhs-geschäftsstelle@vhs-rpk.de

Die Info-Reihe wird organisiert von den Ansprechpartnern für Klimaschutz gemeinsam mit den 
Volkshochschulen und der Verbraucherzentrale in den Regionen Rheinhessen-Nahe und Vorderpfalz.

Sie können sich zum gesamten Online-Kurs oder zu den einzelnen Veranstaltungen anmelden.
Vor dem Kursbeginn erhalten Sie einen Zugangslink an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse.
Um teilnehmen zu können, wird ein digitales Endgerät mit Internetzugang und Lautsprecher benötigt.

Die Vorträge ergänzen die anbieterunabhängigen Energieberatungen der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, wel-
che Ratsuchenden kostenfreie persönliche Beratungsgespräche rund um die Themen Ener-
giesparen und energetische Sanierung anbieten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.energieberatung-rlp.de

Veranstaltung:
Veranstaltungstermine

jeweils von 18.00 – 19.30 Uhr:
Kursnummer:

1 Welche Heizung passt zu mir? Mi. 18.02.2026 K104301Z01

2 Heizen mit Wärmepumpe Mi. 25.02.2026 K104302Z01

3 Schritt  für Schritt  zur energeti schen Gebäudesanierung Mi. 04.03.2026 K104303Z01

4 Fenster energeti sch sanieren und Energie sparen Mi. 11.03.2026 K104304Z01

5 Mein Weg zur eigenen Dach-PV-Anlage Mi. 18.03.2026 K104305Z01

6 Der Weg zum eigenen Balkonkraft werk Mi. 25.03.2026 K104306Z01

7 Tipps für die Finanzierung der eigenen Solaranlage Mi. 15.04.2026 K104307Z01

8
Besonderheiten bei der Kombinati on von PV

mit Dachbegrünung oder  Denkmalschutz
Mi. 22.04.2026 K104308Z01

9 Eigenen Strom opti mal nutzen durch Speicher und E-Mobilität Mi. 29.04.2026 K104309Z01

10 Solares Heizen Mi. 06.05.2026 K104310Z01

11 Photovoltaik & Gewerbe Mi. 13.05.2026 K104311Z01

12 Mein Engagement für den lokalen PV-Ausbau Mi. 20.05.2026 K104312Z01

13 Photovoltaik auf Mehrparteienhäusern Mi. 27.05.2026 K104313Z01
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Mitteilungen der Kreisverwaltung

Mitteilungen der Kreisverwaltung - Kontakt
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis�  Tel. 0621 5909-0
Europaplatz 5, 67063 Ludwigshafen
www.rhein-pfalz-kreis.de

Gleichstellungsbeauftragte
des Rhein-Pfalz-Kreises
Frau Kornelia Tildmann� Tel. 0621 5909-3450
im Kreishaus Ludwigshafen, Europaplatz 5

Fachberatung und Vermittlung Kindertagespflege
Zi. 134, Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Südlicher Landkreis
Sabine Asal-Frey� Tel. 0621 5909-1340
sabine.asal-frey@rheinpfalzkreis.de

Sprechstunde der Familienpaten-�
koordinatorin Constanze Eichhorn
Jungen Familien fehlt immer öfter die Unterstützung 
durch Familienmitglieder vor Ort.
Familienpatinnen und -paten schenken Entlastung und Unter-
stützung im Alltag:
Sie betreuen die Kinder, während die Eltern in Ruhe etwas 
erledigen oder einfach mal durchatmen können, lesen vor, 
gehen mit auf den Spielplatz, begleiten vielleicht auch einmal 
zu einem Termin ...
Manchmal ist es auch schon genug, Gesprächspartner zu 
sein.
Wenn Sie Interesse an einer Familienpatenschaft haben, 
können Sie sich auf unserer Website

www.familienpaten-rhein-pfalz-kreis.de
oder persönlich in meiner Sprechstunde informieren.
Von 10.00 bis 11.30 Uhr am zweiten Montag eines Monats 
im Bürgermeisteramt Heiligenstein, Am Rathaus 3.
Constanze Eichhorn
E-Mail: ost@familienpaten-rpk.de
Handy: 0175/49 556 27
Bitte melden Sie sich vorher an.
Nächster Termin: 
Montag, 09. Februar 2026, 10.00 bis 11.30 Uhr 

Afrikanische Schweinepest (ASP):
Baustart für festen Wildschutzzaun
Der Anfang ist gemacht: Wie angekündigt wird der mobile Elek-
trozaun zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) 
nun schrittweise durch einen festen Wildschutzzaun ersetzt. Die 
ersten Arbeiten hierzu sind in den vergangenen Wochen im nörd-
lichen Zuständigkeitsgebiet des Kreis-Veterinäramts erfolgt. 
Dabei wurde entlang des Rheins auf einer Länge von rund 4,5 
Kilometern zwischen BASF-Nordhafen in Ludwigshafen bis Kies-
werk Bonnau in Bobenheim-Roxheim ein fester Zaun errichtet, 
der nun kurz vor der Fertigstellung steht.
"Bereits seit Mitte 2024 arbeitet der Rhein-Pfalz-Kreis zusammen 
mit dem Land Rheinland-Pfalz intensiv daran, die Ausbreitung 
der Afrikanischen Schweinepest zu verhindern", sagt Landrat 
Volker Knörr und ergänzt: "Mit Erfolg: Bisher gab es trotz meh-
rerer Fälle im Umland noch keinen bestätigten ASP-Fall in unse-
rem Zuständigkeitsbereich. Die nun kommende Umwandlung 
des bestehenden Elektrozauns in einen festen Wildschutzzaun 
ist ein weiterer wichtiger Baustein dieser Bemühungen, da der 
feste Zaun einen noch besseren und dauerhaften Schutz gegen 
die Ausbreitung des Virus bietet."
Bereits in den Jahren 2024 und 2025 wurde ein mobiler Elektro-

zaun im Zuständigkeitsgebiet der Kreisverwaltung entlang der A 
61, der A 650 (Kreuz Ludwigshafen bis Höhe Badesee "Große 
Blies") sowie am Rheinufer aufgebaut, um die Ausbreitung der 
ASP bei Wildschweinen verhindern. Von Anfang an war geplant, 
diesen später in einen festen Wildschutzzaun umzuwandeln. Mit 
der Fertigstellung des nun vorliegenden Abschnitts ist der erste 
Schritt hierfür gemacht. Auch die weiteren Arbeiten werden 
abschnittsweise erfolgen. 
Der Festzaun verläuft im nun fertiggestellten Abschnitt hinter 
dem Deich, womit sich sein Verlauf von dem des früheren Elek-
trozauns etwas unterscheidet. Das hierfür zuständige Umwelt-
ministerium betont, dass bei der Planung des Festzaunbaus 
darauf geachtet wird, die Einschränkungen für die Bevölkerung 
so gering wie möglich zu halten. Durchgangsmöglichkeiten wie 
Tore und Cattle Grids werden eingebaut.
Die Verbreitung von ASP ist von Tier zu Tier, aber auch durch 
den Menschen möglich. Dies geschieht etwa über infizierte 
Lebensmittel, die achtlos weggeworfen und dann von Schweinen 
gefressen werden. Spaziergänger, Wanderer, Radfahrer aber 
auch Autofahrer werden daher gebeten, in der Natur sowie auf 
Rastplätzen keine Lebensmittel und Speisereste wegzuwerfen, 
sondern diese zuhause zu entsorgen. 
Das Veterinäramt des Rhein-Pfalz-Kreises ist für die Tierseu-
chenbekämpfung im Kreis sowie den kreisfreien Städte Ludwigs-
hafen, Frankenthal und Speyer zuständig. Die Koordination 
übernimmt der Verwaltungsstab des Rhein-Pfalz-Kreises. Er ist 
unter der E-Mail stab@rheinpfalzkreis.de erreichbar.

Senioren in der Verbandsgemeinde

DIGITAL Botschafterinnen + Botschafter 
Rheinland-Pfalz

Entdecken Sie die digitale Welt mit uns!
Sie sind 60+ und möchten das Internet nutzen, lernen,

wie Sie Ihr Smartphone/Tablett  bedienen oder erfahren, wie Sie 
Bilder über Messenger an andere verschicken können.

Wir, die Digitalbotschaft er der Verbandsgemeinde Römerberg-
Dudenhofen, können Ihnen ehrenamtlich und kostenlos helfen.

Zögern Sie nicht.

Peter Demsar
+49 179 2380744 | digibo.demsar@pdemsar.de

Reimund.Gebhard
+49 176 43060692 | digibo.reimund.gebhard@gmail.com

Oder nutzen Sie unsere kostenlose Beratung:
jeden 2. und 4. Montag im Monat

im Bürgerhaus Dudenhofen von 16.00 – 19.00 Uhr

Terminvereinbarung erwünscht bei:
Peter Demsar | +49 179 2380744 | digibo.demsar@pdemsar.de

Pflegeberatung�
in der Verbandsgemeinde
Römerberg-Dudenhofen
Der Pflegestützpunkt Schifferstadt bietet Ihnen an jedem 1. und 
3. Donnerstag im Monat von 11.00 - 12.30 Uhr eine kostenlose 
und neutrale Beratung rund um das Thema Pflege in den 
Räumen der Verbandsgemeinde an.
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Die Bürger/innen haben somit die Möglichkeit, sich ortsnah zu 
informieren Betroffene und deren Angehörige, die sich zu Fra-
gestellungen rund um Hilfen im Alter, bei Krankheit und Behin-
derung und die damit verbundenen Sozialleistungen informieren 
wollen, können die Sprechstunde aufsuchen.
Jeden 1. Donnerstag im Monat in Dudenhofen, Raum 60, 3. OG, 
im Rathaus der VG Römerberg-Dudenhofen.
Jeden 3. Donnerstag im Monat in Römerberg (Heiligenstein), 
Besprechungszimmer im 1. OG des Rathauses der VG.
Das Büro des Pflegestützpunktes ist von Montag - Freitag, von 
08.00 - 16.00 Uhr, erreichbar.
Weitere Termine und Hausbesuche sind gerne nach Absprache 
möglich.
Pflegestützpunkt Schifferstadt
Kirchenstraße 16, 67105 Schifferstadt
Telefon: 06235/45875-66 oder -65.

Nachbarschaftshilfe Dudenhofen,
Hanhofen und Harthausen
Unsere Nachbarschaftshilfe Dudenhofen ist ab sofort auch 
in Harthausen und Hanhofen aktiv!
Dank der tatkräftigen Unterstützung vieler engagierter Helfe-
rinnen und Helfer in Dudenhofen, können wir unsere Nachbar-
schaftshilfe nun auch in den Gemeinden Harthausen und 
Hanhofen anbieten.
Wir freuen uns, noch mehr Menschen unterstützen zu können!

NACHBARSCHAFTSHILFE
DUDENHOFEN, HANHOFEN
und HARTHAUSEN

• Einkaufen
• Begleitung zu Ärzten, zum Friedhof etc.
• Spaziergänge, Vorlesen, Zuhören
• Boten-/Behördengänge, Hilfe bei Anträgen
• Kleine Hilfen im Haushalt
 (keine Reinigungsarbeiten)
• Haustiere versorgen
• Hilfe im digitalen Bereich

Ehrenamtliche Helfer*innen unterstützen Sie dabei kleine 
Hürden des Alltages zu bewerkstelligen. Jeder Helfer ist 

zur Verschwiegenheit und Diskretion verpfl ichtet.

Aufwandsentschädigung 7,– € / Std. und 0,25 € / km

Ansprechpartner/Koordination
Gemeindeschwester plus
Sabrina Rech
Tel. 0151/22897861
E-Mail: sabrina.rech@rheinpfalzkreis.de

Christiane Wingerter
Tel. 0170/5478825
E-Mail: c.wingerter@gmx.de

Sie brauchen Hilfe und
Unterstützung im Alltag?

Immer aktuelle Informationen rund
um Ihre Verbandsgemeinde!

Gemeindeschwester plus�
des Rhein-Pfalz-Kreises
Das kostenlose Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebot der Gemeindeschwester plus 
richtet sich an Seniorinnen und Senioren, die 
noch selbstständig leben und nicht auf Pflege angewiesen 
sind, die sich aber gleichzeitig Unterstützung und Beratung 
wünschen.
Die Gemeindeschwestern erkennen bei ihren Hausbesuchen 
frühzeitig Bedarfe und Risiken und können entsprechend 
gegensteuern. Sie tragen damit entscheidend dazu bei, dass 
Seniorinnen und Senioren länger zuhause leben und sich 
ihre Selbstständigkeit erhalten können. Darüber hinaus ist 
es Aufgabe der Gemeindeschwesterplus, bei entsprechen-
dem Bedarf neue Angebote anzuregen und zu initiieren und 
in Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren in den Verbands-
gemeinden die Entwicklung gesundheits- und selbststän-
digkeitsfördernder Infrastrukturen voranzutreiben. Die 
Gemeindeschwester plus führt selbst keine pflegerischen 
Tätigkeiten aus, kann jedoch bei Fragen rund um das Thema 
Pflege Kontakt zum Pflegestützpunkt herstellen.
Wenn Sie Kontakt zur Gemeindeschwester plus aufnehmen 
möchten, erreichen Sie Frau Sabrina Rech unter der Tele-
fonnummer: 0151/22897861 oder 0621/59092021

Schulnachrichten, Kita
und sonstige Bildungseinrichtungen

Elternlotsendienst
vom 02.02. bis 06.02.2026

Dudenhofen: https://www.doodle.com/poll/drzsyxhcyzdn9vir
Harthausen: Löffler / Hauk
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Närrisches Treiben Närrisches Treiben 
auf dem Rathausplatz Dudenhofen auf dem Rathausplatz Dudenhofen 

Am 

Schmutzigen Donnerstag, Schmutzigen Donnerstag, 
dem 12. Februar 2026,dem 12. Februar 2026,

ist es wieder soweit: 

Die Kindertagesstätt en „Naseweis“, „Sandhase“ und 
„St. Kunigunde“ laden zum traditi onellen Faschings-
umzug zum Rathaus Dudenhofen ein.  

Um 10.11 Uhr triff t der bunte Zug am Rathaus ein. 
In diesem Jahr dabei: Faschingsprinzessin Lara I. 

Wie gewohnt wird getanzt, geschunkelt und viel 
gelacht, um die närrischen Tage gemeinsam einzu-
läuten.  Sie sind herzlich eingeladen, mitzufeiern!

Lassen Sie sich von der guten Laune und dem bunten 
Treiben anstecken.

Die Kinder freuen sich auf Ihren Besuch - und
ein fröhliches „HELAU“!

Grundschulen Römerberg
Aufforderung zur Anmeldung von Schulanfängern
für das Schuljahr 2027/2028 in Römerberg
Schuleinschreibungen bei den Grundschulen
Berghausen, Heiligenstein und Mechtersheim
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
Sie werden gebeten, die mit Beginn des Schuljahres 2027/28 
schulpflichtig werdenden Kinder bei der jeweils zuständigen 
Römerberger Grundschule an folgenden Terminen anzumelden: 
Jeweils nach Termin, wie im Einladungsschreiben ersichtlich!
Grundschule Berghausen (ohne Begleitung des Kindes)
Laut persönlichem Einladungsschreiben, Tel. 815673
Grundschule Heiligenstein (in Begleitung des Kindes)
Montag, den 9.02.2026, Tel. 656195
Grundschule Mechtersheim (in Begleitung des Kindes)
Montag, den 9.02.2026, Tel. 82890
Es müssen angemeldet werden:
Alle Kinder, die nach dem 31. August 2026 das 6. Lebensjahr 
vollenden.
Dies gilt auch für beeinträchtigte Kinder, sowie für die im letzten 
Schuljahr zurückgestellten Kinder. Kinder, die in der Zeit nach 
dem 1. September 2021 geboren sind, können auf Antrag der 
Erziehungsberechtigten vorzeitig in die Schule aufgenommen 
werden, wenn sie die für den Schulbesuch erforderliche geistige 
und körperliche Reife besitzen. Die Entscheidung trifft die zustän-
dige Schulleiterin im Benehmen mit der Schulärztin oder dem 
Schularzt.
Die Anmeldung hierfür erfolgt im Frühjahr 2027. 
Ihr Kind muss selbstverständlich nicht angemeldet werden, wenn 
es bereits vorzeitig eingeschult wurde.
Bei der Anmeldung in der Grundschule Ihres Schulbezirks legen 
Sie bitte die Geburtsurkunde des Kindes oder das Famili-

enstammbuch, den Impfausweis, sowie eine Bescheinigung über 
den Kindergartenbesuch vor. 
Bitte kommen Sie in Begleitung Ihres Kindes.
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Schulleitungen der Römerberger Grundschulen

Jugendforum

Jugendpflege
Hannes Nord (Tel. 06232 850481)
juz-roemerberg@web.de)
Montag - Donnerstag (09.00 - 15.00 Uhr)
Jugendtreff, Feuerwehrgerätehaus
Mechtersheimer Str. 39 | 67354 Römerberg

Stina Dezatkins (Tel. 06232 656-238 oder 01525 4606860)
stina.detzatkins@vgrd.de
Rathaus Dudenhofen
Konrad-Adenauer-Platz 6 | 67373 Dudenhofen

Büchereien

KÖB Bücherei St. Gangolf�
Raiffeisenstraße 12 | 67373 Dudenhofen
Tel. 06232 6580313
E-Mail: koeb.dudenhofen@bistum-speyer.de

Öffnungszeiten:
Sonntag	 10.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch	 16.30 - 18.30 Uhr
- an Feiertagen geschlossen -

7 Tage / 24 Stunden: www.bibkat.de/dudenhofen
Aktuelle Medien-Vielfalt:
- Neue Spiele, Bücher, Filme und TONIES
- Für Große und Kleine
- Kostenfreie Ausleihe

KÖB Bücherei St. Sigismund
Heiligensteiner Str. 28 | 67354 Römerberg
Donnerstag,	 16.00 - 17.30 Uhr
Sonntag,	 10.00 - 11.30 Uhr
buecherei-heiligenstein@gmx.de

Mediathek Römerberg
Leiterin Anna-Maria Lenz
Berghäuser Str. 38 b | 67354 Römerberg
Tel. 06232 683737 | Fax: 06232 683484
mediathek-roemerberg@t-online.de
www.mediathek-roemerberg.de

Öffnungszeiten:
Dienstag: 	 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: 	 10.00 - 20.00 Uhr
Donnerstag: 	15.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 	 15.00 - 18.00 Uhr
Samstag 	 10.00 - 13.00 Uhr

AMTSBLATT –
Immer gut informiert!
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Neue Benutzungs- und Gebührenordnung
Der Ortsgemeinderat der Gemeinde Römerberg hat aufgrund 
des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) die 
folgende Ordnung zur Nutzung der Mediathek Römerberg 
beschlossen.
Präambel
Alle Bezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen und 
stehen zur Anwendung für weibliche, männliche und diverse 
Personen gleichermaßen zur Verfügung.

§ 1 Allgemeines
Die Mediathek ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde 
Römerberg, deren Benutzung jeder Person, Vereine, Verbände, 
öffentlichen Schulen und sonstigen Institutionen gestattet ist. Sie 
dient der allgemeinen Bildung und Information, der Aus-, Fort- 
und Weiterbildung sowie der Freizeitgestaltung.
Mit dem Betreten der Räumlichkeiten der Mediathek erkennt der 
Benutzer die Benutzungsordnung der Mediathek Römerberg an.
Der Besuch der Mediathek und die Nutzung des Bestandes vor 
Ort sind kostenlos. Für das Entleihen von Medien wird eine 
Benutzungsgebühr erhoben.
Ebenso werden für besondere Leistungen und Leihfristüber-
schreitungen Gebühren nach dem geltenden Tarif erhoben. Die 
jeweils geltenden Gebühren werden durch Aushang in der Medi-
athek bekannt gegeben.
Nutzung und Ausleihe erfolgen auf öffentlich-rechtlicher Basis.
Änderungen der Benutzungsordnung werden frühzeitig bekannt 
gegeben.

§ 2 Anmeldung, Benutzung
Die Anmeldung ist nur persönlich unter Vorlage eines gültigen 
Personalausweises der Bundesrepublik Deutschland oder eines 
ausländischen Passes - letzterer nur in Verbindung mit einer 
polizeilichen Meldebestätigung - möglich.
Durch Unterschrift wird die Anerkennung der Benutzungsordnung 
in der jeweils gültigen Fassung bestätigt. Mit der Anerkennung 
erfolgt gleichzeitig die Einwilligung zur elektronischen Speiche-
rung personenbezogener Daten. Diese werden entsprechend 
den Vorschriften der jeweils gültigen Datenschutzbestimmungen 
verarbeitet. Weitere Informationen sind der aktuellen Datenschut-
zinformation zu entnehmen.
Für die Anmeldung von Kindern und Jugendlichen ist bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres die schriftliche Einverständni-
serklärung eines Erziehungsberechtigten erforderlich, der sich 
ebenfalls durch eines der oben genannten Dokumente ausweisen 
muss. Dieser erkennt mit der Unterschrift die jeweils geltende 
Benutzungs- und Gebührenordnung an und verpflichtet sich zur 
Haftung für den Schadensfall und zur Begleichung anfallender 
Entgelte und Gebühren.
Bei der Anmeldung wird ein Benutzerausweis ausgestellt, der 
bei jeder Ausleihe und Rückgabe vorgelegt werden muss. Der 
Benutzerausweis bleibt Eigentum der Mediathek. Er ist nicht 
übertragbar. Bei der Ausstellung des Ausweises ist die Jahres-
gebühr zu entrichten, die für 365 Tage gilt.
Der Benutzerausweis ist sorgfältig zu verwahren. Sein Verlust ist 
der Mediathek unverzüglich zu melden. Für Schäden, die durch 
den Missbrauch (auch durch dritte Personen) des Benutzeraus-
weises entstehen, haftet der Benutzer, auch wenn kein Verschul-
den vorliegt.
Wohnungs- und Namensänderungen sind der Mediathek unver-
züglich anzuzeigen.
Für die Ausstellung eines neuen Benutzerausweises als Ersatz 
für einen abhanden gekommenen oder beschädigten Benutzer-
ausweis wird eine Gebühr erhoben. Näheres regelt die Gebüh-
renordnung.

§ 3 Ausleihe, Verlängerung, Vormerkung
Medien werden unter Vorlage des Benutzerausweises ausgelie-
hen. Sollte der Benutzerausweis vergessen werden, ist eine 
einmalige Ausleihe unter Vorlage des Personalausweises mög-
lich.
Die Leihfrist beträgt in der Regel vier Wochen. Für bestimmte 
Mediengruppen werden gesonderte Leihfristen festgelegt. Die 
Leihfrist kann auf Antrag zweimal verlängert werden, sofern keine 

Vorbestellung für das jeweilige Medium vorliegt. Die Verlänge-
rungsfrist wird zur Leihfrist aufaddiert, die vor Ort, telefonisch, 
per E-Mail oder über den WebOPAC der Mediathek erfolgen 
kann.
Die Weitergabe der Medien an Dritte ist unzulässig.
Ausgeliehene Medien können vorbestellt werden.
Bei der Entleihung von Tonträgern und Datenträgern sind die 
Bestimmungen des Urheberrechts und die Benutzungsbestim-
mungen des Herstellers einzuhalten. Ebenso sind bei der Entlei-
hung von Datenträgern diese selbst vom Benutzer auf Virenbefall 
zu überprüfen. Die Mediathek haftet nicht für Schäden, die durch 
nicht erkannte Viren an Dateien und Datenträgern des Benutzers 
entstehen.
Die Mediathek kann Medieneinheiten, die nicht im Bestand vor-
handen sind, gegen Gebühr durch den auswärtigen Leihverkehr 
nach den Bestimmungen der Leihverkehrsordnung für die deut-
schen Bibliotheken beschaffen.
Die Leitung der Mediathek behält sich vor, Ausnahmen von den 
Regelungen festzulegen. Sie werden durch Aushang bekannt 
gegeben.

§ 4 Behandlung der ausgeliehenen Medien, Haftung
Die entliehenen Medien sind sorgfältig zu behandeln und vor 
Beschmutzung und Beschädigung zu bewahren.
Der Benutzer ist verpflichtet, Beschädigungen sowie den Verlust 
entliehener Medieneinheiten der Mediathek unverzüglich anzu-
zeigen und Schadensersatz bis zur Höhe des Wiederbeschaf-
fungswertes zu leisten.
Es ist untersagt, Beschädigungen selbst zu beheben oder behe-
ben zu lassen.

§ 5 Leihfristüberschreitungen
Eine Erinnerung per Mail für bald endende Leihfristen kann bean-
tragt werden. Bei Überschreiten der Leihfrist um mehr als eine 
Woche fallen Versäumnisgebühren an, ohne dass es einer Erin-
nerung durch die Mediathek bedarf. Nach Überschreitung der 
Leihfrist von ca. einer Woche folgt die erste schriftliche Mahnung. 
Die Gebühren sind in der jeweils geltenden Gebührenordnung 
festgelegt.
Die Einbeziehung der Versäumnisgebühren, Ersatzleistungen 
sowie der Medieneinheiten, zu deren Rückgabe vergeblich auf-
gefordert worden ist, erfolgt durch Boten oder Im Verwaltungs-
vollstreckungsverfahren.

§ 6 Internetnutzung
Die Mediathek für jeden Besucher freies WLAN zur Verfügung, 
das entsprechend dem Bildungs- und Informationsauftrag der 
Mediathek genutzt werden kann.
Zur Nutzung muss der geltenden Fassung der Benutzungsord-
nung und Datenschutzvereinbarung zur Nutzung des öffentlichen 
W-LANs zugestimmt werden. Beim Kopieren von Texten, Bildern, 
Software usw. sind zusätzlich die gesetzlichen Bestimmungen 
des Urheberrechts zu beachten.
Die Mediathek Römerberg ist nicht verantwortlich für die Inhalte, 
die Verfügbarkeit und die Qualität von Angeboten Dritter, die über 
die bereitgestellte Leitung und den Zugang abgerufen werden.

§ 7 Fotokopien
Zur Anfertigung von Fotokopien aus Beständen der Mediathek 
steht ein Fotokopiergerät zur Verfügung. Die gesetzlichen Bestim-
mungen des Urheberrechts sind zu beachten. Die Benutzer 
haften für jede Verletzung des Urheberrechts.

§ 8 Verhalten in den Bibliotheksräumen
Die Mediathek stellt ihren Nutzern eine Garderobe zur Verfügung. 
Eine Haftung für Garderobe und abgelegte Gegenstände wird 
nicht übernommen.
Rauchen ist in den Räumen der Mediathek untersagt. Tiere sind 
im Gebäude nicht gestattet. Auch Inlineskates und Skateboards 
dürfen aus Sicherheitsgründen im Gebäude nicht benutzt werden.
Die von der Gemeinde Römerberg beauftragten Betreuungsper-
sonen haben während der Öffnungszeiten der Mediathek Wei-
sungsrecht.
Die Mitarbeiter der Mediathek sind weisungsbefugt. Ihren Anwei-
sungen ist Folge zu leisten. Die Mitarbeiter der Mediathek üben 
das Hausrecht aus.
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§ 9 Ausschluss von der Nutzung
Benutzer, die wiederholt oder in grober Weise gegen die Benut-
zungsordnung verstoßen, können ganz oder zeitweise von der 
Ausleihe beziehungsweise Nutzung der Räumlichkeiten ausge-
schlossen werden. Die Entscheidung über den nicht nur vorü-
bergehenden Ausschluss, obliegt der Leitung der Mediathek.
Benutzer, gegen die Forderungen der Mediathek in Höhe der 
Gebühren der dritten Mahnung oder mehr offenstehen, sind von 
der Ausleihe bis zur Begleichung dieser Forderung ausgeschlos-
sen.

§ 10 Haftungsausschluss
Die Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die 
dem Benutzer beim Gebrauch der Mediatheksräume einschließ-
lich der Eingänge, sowie der zur Verfügung gestellten Gegen-
stände entstehen, wird im Rahmen des geltenden Rechts aus-
geschlossen. Für falsche Auskünfte wird nicht gehaftet.

§ 11 Inkrafttreten  
Die Benutzungsordnung tritt mit Wirkung vom 01.02.2026 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt damit die Benutzungsordnung in der Fassung 
vom 01.02.2012 außer Kraft.
Römerberg, den 14.01.2026
Gemeindeverwaltung
gez. Matthias Hoffmann, Bürgermeister

Gebührenordnung
der Mediathek Römerberg
(Stand 01.02.2026)
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.12.2025 die 
Gebührenordnung für die Mediathek der Gemeinde Römer-
berg wie folgt neu gefasst:

Präambel
Der Ortsgemeinderat der Gemeinde Römerberg hat aufgrund 
des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) die 
folgende Gebührenordnung zur Nutzung der Mediathek Römer-
berg beschlossen.

§ 1 Benutzungsgebühren
Für die Nutzung der Mediathek werden folgenden Gebühren 
erhoben:

Jahresbenutzungsgebühr für Erwachsene € 12,00

Jahresbenutzungsgebühr für Partner € 20,00

Ermäßigte Jahresbenutzungsgebühr mit entsprechendem Nachweis € 6,00

Bürgergeld oder ALG I Empfänger, Schüler, Auszubildende und Studierende von

18 Jahren bis einschließlich 25 Jahren, Empfänger von Leistungen nach dem

Asylbewerbergesetz. Teilnehmende an Freiwilligendiensten; Senioren ab 65 Jahren

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren kostenlos

(Anmeldung erfolgt ab der 1. Klasse)

Ausstellung eines Ersatzausweises bei Verlust € 2,50

Säumnisgebühr für das Überschreiten der Leihfrist je angefangener Woche und € 1,00

je Medieneinheit

ggf. zzgl. Verwaltungs- und Vollstreckungsgebühren € 2,00

Mahnpauschale pro Mahnbrief Mahnung (2-wöchigen Rhythmus)

Bestellung im auswärti gen Leihverkehr pro Medium bei positi ver Erledigung € 2,50

Beschädigung der DVD-/CD-/ Konsolenspiel -Hülle, Verlust Cover € 2,00

Beschädigung oder Entf ernen des Barcode oder Signatur-Eti kett s
je Medieneinheit

€ 2,00

Verlust von Beiheft en, Karten oder Spielanleitungen € 2,50

Verlust von Spielsteinen; je nach Wichti gkeit bis € 2,50

Verlust eines X-Bandes € 2,50

Verlust oder Beschädigung eines Tonie-Deckels € 1,00

Verlust oder Beschädigung einer Tonie-Dose € 2,00

Verlust eines Tütchens aus einem Spiel € 0,50

Verlust eines Haushaltsgummis aus einem Spiel € 0,10

Verlust oder Beschädigung einer Kamishibai-Hülle € 2,00

Erstellen von einer Kopie DIN A4 € 0,20

Erstellen von einer Kopie DIN A3 € 0,50

§ 2 Inkrafttreten
Die Gebührenordnung tritt mit Wirkung zum 01.02.2026 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt damit die Gebührenordnung in der Fassung vom 
01.02.2012 außer Kraft.
Römerberg, den 14.01.2026
Gemeindeverwaltung,
gez. Matthias Hoffmann,
Bürgermeister

Bilderbuchkino Karneval im Hühnerstall
Fuchs Fiete möchte nur zu gerne  
eines der Hühner verspeisen. 
Doch er wird immer wieder ent-
deckt, wenn er  zum Hühnerstall 
schleicht. Da hat er eine großar-
tige Idee, die Hühner  haben 
nämlich zum Karneval geladen.
Hungrig macht sich Fiete auf 
den Weg  und findet sich zwi-
schen Blubberholunder, neuen 
Freunden und Eierkuchen  
wieder. Bleibt noch die Frage, 

wer den Kostümwettbewerb gewinnen wird. 
Vielleicht schleichen sich ja auch Prinzessinnen, Piraten, Drachen 
und andere Fabelwesen in unser kleine Publikum? 
Wir laden herzlich zum Bilderbuchkino am 12. Februar um 16:15 
Uhr in der Mediathek an. Um Anmeldung wird gebeten. 

Buchgeflüster�
Bei Kaffee und Keksen dürfen 
Sie  wieder am 9.Februar 2026, 
von 14.30 - 15.30 Uhr, einem 
gemeinschaftlich  ausgewähl-
ten Buch lauschen und sich 
danach austauschen.
Wir haben die Veranstaltung 
um eine  halbe Stunde nach 
hinten verlegt, so dass auch 
Zuhörer, die mit dem Bus  
kommen möchten (Haltestelle: 
Berghausen Kirche), teilneh-
men können.
Wir bitten um eine Anmeldung in der Mediathek (Tel. 06232/683737 
oder mediathek-roemerberg@t-online.de).
Bleiben Sie lauschbgeistert!

Kirchliche Nachrichten

Freitag,	 30.01.2026,	 3. Woche im Jahreskreis
Berghausen	 16:00 Uhr	 Prot. Gottesdienst
		  im Seniorenzentrum
Mechtersheim	 17:00 Uhr	 Rosenkranz und Anbetung
Samstag,	 31.01.2026,	 Hl. Johannes Bosco, Priester, 

Ordensgründer
Hanhofen	 17:00 Uhr	 Hl. Messe mit Vorstellung der 

Erstkommunionkinder (J.H.)
Heiligenstein	 17:00 Uhr	 Wortgottesfeier mit Kommunion, 

Vorstellung der Erstkommunion-
		  kinder, Blasiussegen und Kerzen-

weihe (S.A.)
SONNTAG,	 01.02.2026,	 4. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Dudenhofen	 10:30 Uhr	 Hl. Messe mit Vorstellung
		  der Erstkommunionkinder (J.H.)
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Harthausen	 10:30 Uhr	 Hl. Messe (G.K.)
	 19:00 Uhr	 Atem Holen

Mechtersheim	 10:30 Uhr	 Wortgottesfeier mit Kommunion, 
Vorstellung der Erstkommunion-

		  kinder, Blasiussegen und Kerzen-
weihe (S.A.)

Montag,	 02.02.2026,	 DARSTELLUNG DES HERRN, 
Lichtmess

Dudenhofen	 18:30 Uhr	 Hl. Messe zu Maria Lichtmess mit 
Blasiussegen und Kerzenweihe 
(G.K.), zentral für alle Orte

Mittwoch,	 04.02.2026,	 Hl. Rabanus Maurus,
		  Bischof von Mainz
Dudenhofen	 16:00 Uhr	 Hl. Messe in der Seniorenresidenz 

(G.K.)
	 19:30 Uhr	 Ruhepunkt, kontemplatives Gebet 

in der Nardini-Kapelle
Mechtersheim	 08:30 Uhr	 Hl. Messe als Frauenmesse 

(G.K.), anschl. Frühstück 
Donnerstag,	 05.02.2026,	 Hl. Agatha, Jungfrau,
		  Märtyrin in Catania
Dudenhofen	 08:00 Uhr	 Anbetung in der Kirche
Hanhofen	 18:30 Uhr	 Hl. Messe (G.K.)
Harthausen	 16:00 Uhr	 Hl. Messe in der Seniorenresidenz 

(G.K.)
Freitag,	 06.02.2026,	 Hl. Paul Miki und Gefährten, 

Märtyrer in Nagasaki
Berghausen	 16:00 Uhr	 Hl. Messe im Seniorenzentrum 

(G.K.)
Mechtersheim  17:00 Uhr	 Rosenkranz und Anbetung
SONNTAG,	 08.02.2026,	 5. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Dudenhofen	 09:30 Uhr	 Kaffeebar mit Frühstück
	 10:30 Uhr	 GOTTESDIENST PLUS
		  als Wortgottesfeier
		  (Frau Birkle-Ertel), Kinderkirche 

in der Nardini-Kapelle

Termine unserer Spielenachmittage Winter 2025/2026
Wir laden Jung und Alt wieder zu einem Spielenachmittag ein. 
Wer hat Lust in geselliger Runde auf Karten- und Gesellschafts-
spiele?
Nächster Termin:
Samstag:	 31.01.2026, von 14.00 - 16.00 Uhr
	 im Pfarrheim Hanhofen
Nächste Termine 2026 schon einmal vormerken:
Samstag: 28.02./28.03./25.04.2026
Spiele stehen bereit, gerne können Sie ihre eigenen mitbringen.
Anmeldung bei: 
Diana Appel, Tel. 06344/1090 oder Ute Forler 0171/6232885 oder 
per E-Mail: uteforler@web.de

Protestantische Kirchengemeinde
Dudenhofen�

Protestantische
Kirchengemeinde Dudenhofen

Freitag, 	 30.01.2026
19.00 Uhr 	 Gemeindeversammlung
	 in Dudenhofen 
	 (Ev. Gemeindezentrum)
Sonntag, 	 01.02.2026
08.30 Uhr 	Gottesdienst mit Abendmahl in Harthausen
	 (Brunnenhof)
10.00 Uhr 	 Gottesdienst mit Abendmahl in Dudenhofen;
	 zeitgleich Kindergottesdienst (Ev. Kirche)
An dem Gottesdienst in Dudenhofen können Sie auch in Form 
einer Zoom-Videokonferenz teilnehmen. Bitte verwenden Sie 
dafür auf Ihrem PC oder Smartphone diesen Link:
https://us02web.zoom.us/j/85806703727
oder diesen QR-Code:�
Alternativ können Sie den Gottesdienst über Telefon 
mithören. Dazu wählen Sie diese Telefonnummer: 
+49 695 050 2596
Und geben nach Aufforderung diese Kennnummer/Meeting-ID 
über die Tastatur ein: 858 0670 3727
Für das Abendmahl können Sie sich ein Stückchen Brot und 
einen Schluck Wein richten und der Liturgie folgen.
Mittwoch,	04.02.2026
19.30 Uhr	 RUHEPUNKT - kontemplatives Gebet
	 (Nardini-Kapelle in der Kath. Kirche Dudenhofen)
Sonntag,	 08.02.2026
10.00 Uhr	 Gottesdienst barrierefrei in Dudenhofen
	 (Ev. Gemeindezentrum); zeitgleich Kindergottesdienst

Protestantische Kirchengemeinde
Römerberg�

Friedenskirche
Mechtersheim
Schwegenheimer Straße
Pfarramt: Holzgasse 2
Tel. 0 62 32/8 37 75

SONNTAG, 01.02.
10.00 Uhr 	 Gottesdienst mit Taufe
	 von Leo Leutner in der Friedens-

kirche Mechtersheim,
	 Pfrin.Beyerle 
DIENSTAG, 03.02.
08.30 -
12.00 Uhr 	 Sprechzeit im Pfarramt 
MITTWOCH, 04.02.
14.00 -
17.00 Uhr	 Sprechzeit im Pfarramt
19.30 Uhr 	 Presbyteriumssitzung im Bonhoeffer-Haus
	 in Heiligenstein 
FREITAG - SONNTAG, 06. - 08.02.2026
Konfirmandenfreizeit im Brunnenhof Harthausen
SONNTAG, 08.02.
Gottesdienst entfällt!

KimiKi verändert sich!�
Im Jahr 2026 möchten wir uns alle paar Monate an 
einem Samstag Nachmittag treffen.
Jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr im ev. Gemeindesaal 
in Mechtersheim.
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Die ersten beiden Termine stehen schon fest:
Samstag, 21.3.2026: 
Wir basteln und singen, um den Frühling zu begrüßen.
Samstag, 30.5.2026: 
Gemeinsamer Spielenachmittag (bei gutem Wetter im Freien)
Für Rückfragen schreiben Sie gerne eine E-Mail an:

Kimiki.online@gmx.net
Petra Hofmann (Gruppenleitung) 
Ich freue mich!

Immer die neusten
Informationen rund um

die Kirchen
Ihrer Verbandsgemeinde
Römerberg-Dudenhofen!

Religiöse Gemeinschaften

Jehovas Zeugen in Römerberg,
Dudenhofen, Harthausen und Hanhofen
Zusammenkunft im Königreichssaal, Iggelheimer Str. 12, Speyer
Donnerstag, 29. Januar 2026, 19.00 Uhr
Freitag, 30. Januar 2026, 19.00 Uhr
Zusammenkunft unter der Woche: "Unser Leben und Dienst als 
Christ" unter anderem mit dem Thema: "Schätze aus Gottes Wort" 
(Jesaja 28-29)
Samstag, 31. Januar 2026, 17.30 Uhr
Sonntag, 1. Februar 2026, 10.00 Uhr
Öffentlicher biblischer Vortrag: "Biblische Grundsätze - eine Hilfe 
bei heutigen Problemen?" (Psalm 19:7; Matthäus 7:12) anschlie-
ßend Bibelstudium anhand des Themas: "Du bist ein sehr wert-
voller Mensch" (Daniel 9:23)
Die Gottesdienste werden auch per Videokonferenz übertragen. 
Weitere Hinweise und Informationen und das komplette Online-
angebot in Form von Videos und Downloads findet man auf der 
Website jw.org.

Ortsgemeinde  Dudenhofen

Sprechstunden
Bürgermeister
Jürgen Hook
nach Vereinbarung unter� Tel.: 06232/656-151
E-Mail: juergen.hook@vgrd.de
im Rathaus Dudenhofen,
Zimmer 43, I. OG

Erster Beigeordneter
Reinhard Burck
nach Vereinbarung � Tel. 0173-1940272
E-Mail: reinhard.burck@vgrd.de
im Rathaus Dudenhofen, Zimmer 44, I. OG
Geschäftsbereiche:
- 	Gemeindewerke Dudenhofen
	 (Elektroversorgungsunternehmen, Wasserwerk 
	 und Wärmeversorgung)
-	 Friedhof

Beigeordneter Frank Heider
nach Vereinbarung� Tel. 0173/1943830
E-Mail: frank.heider@vgrd.de
im Rathaus Dudenhofen, Zimmer 44, I. OG
Geschäftsbereiche: 
-	 Kindertagesstätten
-	 Grundschulen
-	 Vereine

Seniorenbeirat
Vorsitzender:
Manfred Hook� Tel. 0151 11024437
E-Mail: manfred.hook@vgrd.de

Stellvertreter:
Clemens Körner� Tel. 06232-990808
E-Mail: clemens@clemens-koerner.de

AMTSBLATT – Immer bestens informiert!

Sonstige Mitteilungen

Bürgerbus Dudenhofen
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Vereinsmitteilungen

CDU-Ortsverband�
Dudenhofen
Einladung zur Winterwanderung 
auf den Spuren alter
Dudenhofener Gaststätten (Wertschafte)
Der CDU-Ortsverband Dudenhofen lädt alle interessierten Bür-
gerinnen und Bürger sehr herzlich zur traditionellen Neujahrs- 
bzw. Winterwanderung ein. 
Die Wanderung findet am Sonntag, dem 8. Februar 2026, 
unter dem Motto „Wertschafte in Dudenhofen - früher und 
heute“ statt. Wir treffen uns um 15.00 Uhr vor dem Rathaus 
in Dudenhofen.
Dort werden die Teilnehmer mit einem heißen Glühwein bzw. 
Kinderpunsch und Plätzchen empfangen.
Unter Führung von Altbürgermeister Peter Eberhard laufen wir 
die Historie der ehemaligen und heutigen Gaststätten ab. Bringen 
Sie etwas Kondition mit, denn früher gab es viele „Wertschafte“
in denen die Gemeinschaft und noch vieles mehr gepflegt wurden.
Dabei gibt es viele Anekdoten zu erzählen.
Gerne können sich die Teilnehmer dabei einbringen.
Wir freuen uns, dass Michael Wagner, unser Landtagsabge-
ordneter, die Wanderung begleiten wird.
Der Abschluss findet im Dudenhofener Restaurant „Sembries“ 
statt. Dort können wir uns auch über die Orts- und Landespolitik 
austauschen.
Für die Wanderung ist keine Anmeldung erforderlich. 
Wer am Abschluss im Restaurant „Sembries“ teilnimmt, bitten 
wir um Rückmeldung bis 6. Februar 2026 bei Peter Eberhard - 

Mailadresse peter.eberhard55@gmx.de oder Tel. 06232-98782 
- damit die entsprechenden Plätze reserviert werden können.

Liedertafel 1903 Dudenhofen e.V.

GEMEINSAM – Stark für unsere Region!
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Ortsgemeinde  Hanhofen

Sprechstunden
Bürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice� Tel. 06232 656-162
E-Mail: silke.schmitt-makdice@vgrd.de
Termine für persönliche Sprechstunden können per Telefon 
oder Anfrage per E-Mail gemacht werden.

Beigeordnete
Kirsten Ohlinger-Stauder
nach tel. Vereinbarung� Tel. 0160 3888996
E-Mail: kirsten.ohlinger-stauder@vgrd.de

Vereinsmitteilungen

FV Hanhofen 1946 e.V.

06232-3120702 

Altpapiersammlung in Hanhofen
Der FV Hanhofen führt am Samstag, dem 7. Februar 2026, die 
nächste Altpapiersammlung durch.
Im Laufe des Freitags wird am Bauhof Hanhofen ein entspre-
chender Container von der aufgestellt und montags wieder 
abgeholt.
Da dieser Container auch nach den Öffnungszeiten des Bau-
hofes frei zugänglich ist, haben Sie die Möglichkeit, Ihr Altpapier 
an den benannten Samstagen auch nach 12.00 Uhr noch abzu-
laden wie auch an den darauf folgenden Sonntagen.

Bitte nur Altpapier abgeben, keine Fremdstoffe (Styropor) 
oder Plastik entsorgen.
Bitte notieren Sie sich die folgenden Termine: 
07. März 2026 | 11. April 2026 | 02. Mai 2026 | 06. Juni 2026
04. Juli 2026 | 01. August 2026 | 05. September 2026
10. Oktober 2026 | 07. November 2026 | 05. Dezember 2026

Schützenverein Hanhofen�
1961 e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2026
am Freitag, dem 06.03.2026, um 19.00 Uhr, im 
Schützenhaus.
Der Vorstand lädt hiermit alle Mitglieder des Schützenverein 
1961 Hanhofen e.V. zur Jahreshauptversammlung 2026 ein. 
Tagesordnung:
1.	 Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2.	 Totenehrung
3.	 Bericht des 1. Vorsitzenden
4.	 Bericht des Sportleiters und Jugendleiters
5.	 Bericht der Schatzmeisterin
6.	 Bericht der Kassenprüfer
7.	 Entlastung des 1. Vorsitzenden und seiner Mitarbeiter
8.	 Neuwahlen zum Ausschuss und der Kassenprüfer
9.	 Anträge der Mitglieder
10.	 Verschiedenes
Anträge für die Hauptversammlung sind dem Oberschützenmeis-
ter bis spätestens Freitag, den 27.02.2026, schriftlich vorzulegen.
gez. Peter Berg, Oberschützenmeister

-Ortsverband Hanhofen
VdK-Jurist bietet Sprechstunden 
in Hanhofen an. 
Wenn es drauf ankommt, sind wir 

vom Sozialverband VdK Hanhofen für die Mitglieder und Ratsu-
chenden da. Unsere Kernkompetenz ist die Beratung im Sozial-
recht. Dabei geht es um Leistungen, die Menschen aus den 
gesetzlichen Sozialversicherungen beziehen möchten - also der 
Kranken-, der Pflege-, der Arbeitslosen-, der Unfall- oder der 
Rentenversicherung. Kommt es zu einem Streitfall, stehen unsere 
erfahrenen VdK-Juristen an der Seite jedes Einzelnen und setzen 
sich für die Rechte unserer Mitglieder ein.
Wir helfen zum Beispiel, wenn
-	 der Antrag auf Erwerbsminderungsrente abgelehnt wurde,
-	 unsere Mitglieder:innen um die Anerkennung ihrer Behinderung 

kämpfen,
-	 sie ihren Antrag auf Krankengeld durchsetzen wollen,
-	 sie Fragen zur Kostenübernahme durch ihre gesetzliche Kran-

ken- und Pflegekasse haben,
-	 sie um die Anerkennung einer Berufskrankheit kämpfen,
-	 sowie in vielen weiteren Fällen. 
Bei einer Sprechstunde in Hanhofen können Sie sich nach tele-
fonischer Anmeldung von einem/einer VdK Jurist(in) beraten 
lassen. Sollten Sie noch kein Mitglied beim VdK sein, müssten 
Sie vor Ort dem Verein beitreten. Gleichzeitig haben Sie an 
diesem Tag die Möglichkeit, sich über die Vielfältigkeit des VdK 
zu informieren. 
Wann:	 Freitag, den 06.02.2026
Wo:	 Gemeindehaus (Altes Schulhaus), Hauptstr. 38, Hanhofen
Anmeldung bei:
1. Vorsitzenden Diana Appel, Tel. 06344-1090
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr VdK-Ortsverband Hanhofen



Seite 20	 Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen 	  Ausgabe 5/30. Januar 2026

Unsere Senioren

Einladung zum Seniorenmittagstisch

im Februar

Mahlzeiten in Gemeinschaft schmecken nicht nur besser, sondern ermöglichen es, neue Kontakte zu knüpfen und 
bestehende Freundschaften zu pfl egen. Daher laden wir alle Senorinnen und Senioren, die eine gute Mahlzeit 
schätzen und gern in angenehmer Atmosphäre und anregenden Gesprächen zu Mittag essen wollen, zum regel-
mäßigen Mittagstisch im Gemeindehaus ein. 

Organisiert wird der Seniorenmittagstisch von ehrenamtlichen Helferinnen aus Hanhofen.

Am Donnerstag, dem 5. Februar 2026, ab 12.00 Uhr
Für 10,00 Euro erhalten Sie an diesem Tag folgendes Speiseangebot:

Pfälzer Bratwurst mit Bratensoße, Kartoffelpüree und Sauerkraut, Joghurt 
Anmeldung bis zum 3. Februar bei Isabell Eßwein,

Tel. 06232 656-161 (Mo – Fr von 8 - 12 Uhr)

Am Donnerstag, dem 12. Februar 2026, ab 12.00 Uhr
Für 10,00 Euro erhalten Sie an diesem Tag folgendes Speiseangebot:

Schweinebraten in Biersoße mit Nudeln und Lauchgemüse, frisches Obst
Anmeldung bis zum 10. Februar bei Isabell Eßwein,

Tel. 06232 656-161 (Mo – Fr von 8 - 12 Uhr)

Am Donnerstag, dem 19. Februar 2026, ab 12.00 Uhr
Für 10,00 Euro erhalten Sie an diesem Tag folgendes Speiseangebot:

Backfi sch mit Remoulade und Kartoffelsalat, Mini-Kuchen
Anmeldung bis zum 17. Februar bei Isabell Eßwein,

Tel. 06232 656-161 (Mo – Fr von 8 - 12 Uhr)

Am Donnerstag, dem 26. Februar 2026, ab 12.00 Uhr
Für 10,00 Euro erhalten Sie an diesem Tag folgendes Speiseangebot:
Fleischklößchen in Tomatensoße mit Reis und Salat, Walnuss-Mousse

Anmeldung bis zum 24. Februar bei Isabell Eßwein,
Tel. 06232 656-161 (Mo – Fr von 8 - 12 Uhr)

Am 26.02.2026 fi ndet von 11.00 bis 11.45 Uhr vor dem Mittagstisch eine freiwillige
Gymnastikstunde für alle interessierten Seniorinnen und Senioren in der Kulturscheune statt.

Die Angebote gelten nur  für Seniorinnen und Senioren der Ortsgemeinde Hanhofen

Falls der Weg für Sie zu beschwerlich sein sollte, sagen Sie dies bitte bei der Anmeldung.
Gerne werden wir Sie mit dem Gemeindebus abholen und auch wieder nachhause bringen.

Wir freuen uns auf zahlreiche Seniorinnen und Senioren.
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Ortsgemeinde  Harthausen

Sprechstunden
Bürgermeister Rainer Schaust� Tel. 0162 4738603
E-Mail: rainer.schaust@vgrd.de
Termine nach Vereinbarung

Erster Beigeordneter Matthias Löffler� Tel. 0162 4737179
E-Mail: matthias.loeffler@vgrd.de
Termine nach Vereinbarung
Geschäftsbereiche:
- 	Bauhof
- 	Friedhofswesen
- 	Gemeindeplätze
- 	Öffentliche Grünanlagen
- 	Umwelt, Landschaftsschutz, Biotopvernetzung

Beigeordnete Lisa Ball� Tel. 01520 3025890
E-Mail: lisa.ball@vgrd.de
Termine nach Vereinbarung
Geschäftsbereiche:
- Schule
- Kindertagesstätte

Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung des Wahlleiters

über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl 
der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters 

der Ortsgemeinde Harthausen
I.

Nach Genehmigung der Kommunalaufsicht bei der Kreisver-
waltung Rhein-Pfalz-Kreis findet die Wahl eines/r Nachfolgers/
in für den Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Harthausen 
gleichzeitig mit der Landtagswahl Rheinland-Pfalz am 22. März 
2026 statt. 

II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/
des Ortsbürgermeisters dürfen nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden.
Der Wahlvorschlag muss von mindestens 40 zum Gemeinderat 
wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein (Unterstützungs-
unterschriften). Die Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der 
Unterzeichnung gegeben sein.
Der Wahlvorschlag bedarf keiner Unterstützungsunterschriften, 
soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 Abs. 
3 Satz 2 Kommunalwahlgesetz Rheinland-Pfalz (KWG) davon 
befreit sind. 

III.
Wahlvorschläge für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürger-
meisters sind beim Wahlleiter für die Wahl der Ortsbürger-
meisterin/des Ortsbürgermeisters, Herrn Rainer Schaust, 
Verbandsgemeindeverwaltung Römerberg-Dudenhofen, Kon-
rad-Adenauer-Platz 6, 67373 Dudenhofen

oder
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Römerberg-Dudenhofen 
- Wahlamt, Konrad-Adenauer-Platz 6, 67373 Dudenhofen
einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft 

am Montag, dem 02. Februar 2026, 18.00 Uhr,
ab.

IV.
Die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der durch die Wahl 

eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat begründen würde, ist 
verpflichtet, eine schriftliche, rechtlich nicht bindende Erklärung 
abzugeben, ob sie oder er im Falle des Wahlerfolgs aus dem 
Arbeits- oder Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das Mandat 
verzichtet.
Die schriftliche Absichtserklärung ist mit dem Wahlvorschlag 
einzureichen (§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KWG).
Sie oder die Verweigerung der Abgabe einer solchen Absichts-
erklärung wird mit den zugelassenen Wahlvorschlägen öffentlich 
bekannt gemacht (§ 24 Abs. 3 Satz 2 KWG).
Harthausen, den 03. Dezember 2025
gez. Rainer Schaust
Ortsbürgermeister und Gemeindewahlleiter

Sonstige Mitteilungen

Bürgerbus Harthausen

 Bürgerbus
Harthausen 
Die Ortsgemeinde Harthausen bietet
einen kostenfreien und ehrenamtlichen Fahrservice an zu 

 Einkaufs- und Besorgungsfahrten
nach Dudenhofen und Speyer/Postplatz 

für ältere Menschen, Personen mit eingeschränkter Mobilität 
oder diejenigen, die sich nicht mit öffentlichen Beförderungs-
mitteln bewegen können, mit Wohnsitz in Harthausen. 

Unser Fahrservice wird angeboten an  Donnerstagvormit-
tagen nach: 

-  Dudenhofen 
 (Lebensmittelmärkte, Apotheken, Banken, Rathaus)
 sowie
-  Speyer/Postplatz .

Die Abholzeiten zu Hause sind jeweils  ab 9.00 Uhr , die 
Rückfahrten (bis ca. 12.00 Uhr) werden auf die jeweiligen 
Bedürfnisse der Teilnehmenden abgestimmt.

  Möchten Sie den Fahrservice nutzen, können Sie sich an 
diesen Donnerstagen zwischen 8.00 und 9.00 Uhr für die 
anschließenden Fahrten am jeweiligen Vormittag anmelden 
unter der Telefonnummer  

0152 07248096

Immer aktuelle Informationen
rund um die 

Verbandsgemeinde
Römerberg-Dudenhofen!
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Unsere Senioren

Café-Auszeit Harthausen
Einladung
Herzliche Einladung an die Seniorinnen und Senioren zu einem 
gemütlichen Nachmittag im Café-Auszeit im Historischen Tabak-
schuppen in Harthausen am Montag, dem 02.02.2026, von 14.30 
- 16.30 Uhr.
Bitte melden Sie sich am 02.02.2026 zwischen 11.00 - 12.00 Uhr 
unter der Telefonnummer 06344/3388 an, wenn Sie abgeholt 
werden möchten. Wir freuen uns.
Das Café-Auszeit-Team

Vereinsmitteilungen

-Ortsverein Harthausen
Der SPD-Ortsverein Harthausen lädt alle Bürge-
rinnen und Bürger herzlich zum Austausch mit 
unserer Landtagskandidatin Dr. Marlene Gott-

wald am Samstag, dem 31. Januar 2026, ab 8.00 Uhr, vor 
der Bäckerei in der Schwegenheimer Straße ein. 
Marlene Gottwald und die Mitglieder des�
SPD-Vorstands und der Gemeinderatsfrak-
tion freuen sich auf Ihre Fragen und Anre-
gungen.
Kontaktieren Sie uns auch gerne unter:
ortsverein@spdharthausen.de 
www.spd-harthausen.de

11. Harthäuser Tabakernte am 21. Februar 2026
Kleinkunst und Comedy im Tabakschuppen 
Zum elften Mal präsentiert der Kultur- und Heimatverein Hart-
hausen die beliebte Kleinkunst- und Comedyshow „Harthäuser 
Tabakernte“ im Historischen Tabakschuppen.
Am Samstag, 21. Februar 2026, 19.00 Uhr, geben Bekannte 
und neue Künstlerinnen und Künstler ihre kabarettistischen Vor-
führungen zum Besten.
Es haben sich Akteure angesagt, die schon einmal in Harthausen 
aufgetreten sind, aber auch Künstler, die sich zum ersten Mal im 
Tabakschuppen präsentieren. In Auftritten von 15 bis 20 Minu-
ten erfreuen sie in ihren Programmen in einem breiten Quer-
schnitt der Kabarett-Szene das Publikum. Wie schon in den 
Vorjahren, können die Besucher die Aufführenden hautnah erle-
ben.
Die Nähe zwischen den Protagonisten und ihrem Publikum lassen 
auf Grund der fehlenden Bühnenbrüstung eine fast familiäre 
Wohnzimmeratmosphäre aufkommen. Dieses Feeling wird 
immer wieder gerne im Tabakschuppen geschätzt. 
Auch der persönliche Kontakt zu den Auftretenden ist in der 
Pause und am Veranstaltungsende möglich.
Durch die Veranstaltung führt als souveräner und geübter Mode-
rator der Organisator Gabriel "Gabs" Salzmann.
Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. 
Es wird jedoch um eine Spende gebeten, die den Auftretenden 
zugutekommt.
Der Kultur- und Heimatverein versorgt Gäste und Akteure mit 
kleinen Speisen und diversen Getränken.

-Ortsverband Harthausen
Der VdK-Ortsverband Harthausen lädt 
zum närrischen Stammtisch ein
Unser Stammtisch an Karneval findet an 

Weiberfasching, den 12. Februar 2026, in der Hofschänke Böhme, 
Rappengasse 25, 67376 Harthausen statt.
Um Kostümierung wird gebeten. Beginn ist um 16.00 Uhr.
Anmeldung bei:
Luise Remy-Wolff, Tel. 06344-936479
Herzlich willkommen sind Mitglieder des Ortsverbandes Hart-
hausen und deren Angehörige.
Für die Vorstandschaft – Rolf Kolf

VdK-Jurist bietet Sprechstunden in Harthausen an.
Wenn es drauf ankommt, sind wir vom VdK für die Mitglieder und 
Ratsuchenden da!
Unsere Kernkompetenz ist die Beratung im Sozialrecht. Dabei 
geht es um Leistungen, die Menschen aus den gesetzlichen 
Sozialversicherungen beziehen möchten - also der Kranken-, der 
Pflege-, der Arbeitslosen-, der Unfall-, oder der Rentenversiche-
rung. Kommt es zu einem Streitfall, stehen unsere erfahrenen 
VdK-Juristen an der Seite jedes Einzelnen und setzen sich für 
die Rechte unserer Mitglieder ein.
Wie helfen zum Beispiel, wenn
-	 der Antrag auf Erwerbsminderungsrente abgelehnt wurde,
-	 unsere Mitglieder um die Anerkennung Ihrer Behinderung 

kämpfen,
-	 sie Ihren Antrag auf Krankengeld durchsetzen wollen,
-	 sie Fragen zur Kostenübernahme durch Ihre gesetzliche Kran-

ken-, und Pflegekasse haben,
-	 sie um die Anerkennung einer Berufskrankheit kämpfen,
-	 sowie in vielen weiteren Fällen.
Bei einer Sprechstunde in Harthausen können Sie sich nach 
telefonischer Anmeldung von VdK-Jurist Daniel Schneider-Gayer 
beraten lassen. Sollten Sie noch kein Mitglied beim VdK sein, 
müssten Sie vor Ort dem Sozialverband beitreten.
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Auch haben Sie an diesem Tag die Möglichkeit, sich über die 
Vielfältigkeit des VdK informieren.
Gesprächstermin: 	Freitag, den 30.01.2026, ab 13.00 Uhr
Wo:	 Historischer Tabakschuppen,
	 In den Hohwiesen 1
	 (Direkt an der Hanhofer-Straße),
	 67376 Harthausen
Anmeldung bei:	 Luise Remy-Wolff, Tel. 06344-936479
Bei entsprechender Nachfrage bieten wir gerne weitere Termine 
für Sprechstunden an.
Nutzen Sie die Gelegenheit für eine Fachliche und Umfangreiche 
Beratung und werden Sie Mitglied. 
Für die Vorstandschaft – Rolf Kolf  

Obst- und Gartenbauverein�
Harthausen e.V.
Einladung – Traditionelles Fischessen am 
Aschermittwoch 
Hierzu lädt Sie der OGV Harthausen wieder herz-
lich ein. Das Küchen-Team von Sabine und Markus Zürker ist 
motiviert, uns mal wieder mit besonderen Kreationen rund um 
das Thema „Fisch“ an Aschermittwoch zu erfreuen. 
Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen! 
Wann:	 Aschermittwoch, 18. Februar 2026,
	 um 12.00 und um 18.00 Uhr
Was:	 als Büfett: Bratheringe, Matjes mit Apfelzwiebelsahne,
	 Heringsalat rot und weiß, Pellkartoffel und Brot,
	 weißer Käse und eingelegter Limburger
Wo:	 Hofschänke Zürker, Neustadter Straße 14 in Dudenhofen
Preis:	 wie im Jahr 2025	
Über eine rege Teilnahme würden wir uns freuen. Gäste sind 
gerne willkommen. Die Vorstandschaft

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich schriftlich oder 
telefonisch unter Tel. 06344 5680. 
Essen und Getränke sind direkt im Lokal zu bezahlen. 
Bei kurzfristiger Absage (bis spätestens 1 Tag vorher) ist der 
Preis für das Fisch-Büfett zu bezahlen. 
Im Lokal stehen max. 50 Plätze zur Verfügung, die Teilnahme 
wird nach dem Status der Anmeldung vergeben. 
Anmeldung bis spätestens Freitag, 13. Februar 2026, bei:
Oehring Waltraud, Telefon: 06344 5680

 Hier abtrennen
-------------------------------------------------------------------------

Anmeldung zum Fisch-Essen

................................................................................................................
Name / Vorname

................................................................................................................
Wohnort / Straße

................................................................................................................
Personen-Anzahl

................................................................................................................
Telefon

-------------------------------------------------------------------------

Ortsgemeinde  Römerberg

Sprechstunden
Bürgermeister Matthias Hoffmann � Tel. 0152 24374718
nach Vereinbarung im Bürgermeisteramt Römerberg, Am Rathaus 3
oder E-Mail: matthias.hoffmann@vgrd.de

Sekretariat immer besetzt von
Montag bis Freitag	 10.00 - 12.00 Uhr und
Donnerstag	 15.00 - 18.00 Uhr
Joanna Mrozik� Tel. 06232 656-192
Bianca Geier� Tel. 06232 656-293
E-Mail: BMA-Roemerberg@vgrd.de

Geschäftsbereiche
Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann:
Klima- und Hitzeschutz
Hochwasser- und Starkregenschutz
Umwelt-, Natur- und Tierschutz
Energie und Wärme
Gestaltung und Unterhaltung der Friedhöfe
Grünanlagen und Straßenbegleitgrün
Spiel- und Freizeitanlagen, Naherholung
Kindertagesstätten
Gewerbe und Wirtschaft
Personal, Digitalisierung
Bauhof und Städtepartnerschaften

Beigeordnete
Erster Beigeordneter Wilfried Röther� Tel. 0152 21907431
E-Mail: wilfried.roether@vgrd.de

Geschäftsbereiche:
Verkehr und ÖPNV
Denkmalschutz und Denkmalpflege,
Dorfchronik
Liegenschaften
(öffentliche Gebäude, Mietwohnungen, Grundstücke)
Grundschulen und Schulbetreuung
Vereine und Dorffeste

Beigeordneter Franz Zirker� Tel. 0157 84942265
E-Mail: franz.zirker@vgrd.de
Geschäftsbereiche:
Forsten, Jagd, Landwirtschaft,
Weinbau und Fischerei
Kleinstkinder (Neugeborene)
Jugendarbeit, 
Kommunale Jugendarbeit
Seniorenarbeit, 
Nachbarschaftshilfe
Kultur und Kunst, 
VHS und Mediathek

Beigeordnete Sabine Marczinke� Tel. 0151 20106932
E-Mail: sabine.marczinke@vgrd.de
(ohne Geschäftsbereich)

Seniorenbeirat
Vorsitzende: Elvira Theurer� Tel. 06232 83499
Stellvertreter: Gerhard Merdian� Tel. 06232 84696
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Öffentliche Bekanntmachungen

Der Bürgermeister der Ortsgemeinde Römerberg
Einladung

zur 13. Sitzung des Ortsgemeinderates
der Gemeinde Römerberg

am 03.02.2026
Beginn:	 18.00 Uhr
Sitzungsort:	 Zehnthaus
	 Berghäuser Straße 50,
	 67354 Römerberg

Tagesordnung
I. Öffentlicher Teil:
1.	 Festsetzung der Tagesordnung
2.	 Benennung des Zufahrtsweges zum Schützenverein Römer-

berg
3.	 Zustimmung der Spendenannahme
4.	 Zuschussantrag des Mechtersheimer Karnevalverein für den 

Bau eines Carports
5.	 Fraktionsantrag der CDU und SPD zum prüfen des Fahrrad-

wegs Berghausen Heiligenstein
6.	 Fraktionsantrag der CDU und SPD zum Ersetzen der Fahr-

bahnverengung Germersheimerstraße durch einen Fußgän-
gerüberweg

7.	 Fraktionsantrag der CDU und SPD über eine Aufstellung der 
Abschreibungsliste aller Teile des Bauhofs

8.	 Fraktionsantrag der CDU zur Überprüfung der Schließzeiten 
am Bahnübergang Berghausen

9.	 Fraktionsantrag der CDU zur Zustellung einer Vertragskopie 
zur PV Anlage auf der KiTa St. Marien

10.	 Fraktionsantrag der CDU zur Besichtigung aller Gebäude 
und Gerätschaften des Bauhofes

11.	 Fraktionsantrag der Bündnis90 die Grünen zur Kontaktauf-
nahme mit der Energiegenossenschaft (biNe) zur Nutzung 
von vergünstigtem regionalen Gemeindestrom aus Bürge-
renergie.

12.	 Anfrage der CDU und SPD Fraktion zum Zirkus in den 
Rauhweiden

13.	 Anfrage der CDU zum Stand der Parkplatzsituation Holys-
toner Brauerei

14.	 Anfrage der Bündnis90 die Grünen zum Ist-Stand offener 
KiTa-Fragen

15.	 Mitteilung der Verwaltung und Anfragen
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Hoffmann
Ortsbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Der Ortsgemeinderat Römerberg hat in seiner Sitzung am 
09.12.2025 folgende Anlage zur Friedhofsgebührensatzung 
beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird

9. Änderung vom 09.12.2025
der Anlage zur Friedhofsgebührensatzung 

vom 13.04.1988
(auf Grund des§ 24 GemO und des Kommunalabgabengesetzes)
Die Anlage der Friedhofsgebührensatzung in der Fassung vom 
13.04.1988, zuletzt geändert durch die 8. Änderung vom 
31.05.2022, wird wie folgt geändert:
Auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) und der§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetz 
(KAG) hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde Römerberg in der
Sitzung am 09.12.2025 folgende Satzung beschlossen:
Gebühren-Verzeichnis
1. 	 Verleihung des Nutzungsrechts an Grabstätten
1.1 	 Verleihung des Nutzungsrechts auf 30 Jahre an Wahlgrab-

stätten für
	 a)	 eine Einzelgrabstätte (1fach-Belegung) � 660 €
	 b)	 eine Einzelgrabstätte (2fach-Belegung)� 920 €

	 c)	 eine Doppelgrabstätte (2fach-Belegung)� 1.090 €
	 d)	 eine Doppelgrabstätte (4fach-Belegung)� 1.320 €
	 e)	 eine Kindergrabstätte� 330 €
	 f)	 eine Rasen-Einzelgrabstätte (1fach-Belegung)� 660 €
	 g)	 eine Rasen-Einzelgrabstätte (2fach-Belegung)� 920 €
	 h)	 die nachträgliche Erweiterung�
		  von 1fach- zu 2fach-Belegung (a zu b bzw. f zu g)� 260 €
		  von 2fach- zu 4fach-Belegung (c zu d)� 260 €
1.2 	Verleihung des Nutzungsrechts auf 30 Jahre an Reihengrab-

stätten für eine Reihengrabstätte (1fach-Belegung)� 660 €
1.3 	Verleihung des Nutzungsrechts auf 15 Jahre für Wahlgrab-

stätten für
	 a)	 eine Urnengrabstelle
		  (1 fach- und 2fach-Belegung)� 220 €
	 b)	 eine Rasenurnengrabstelle
		  (1fach- und 2fach-Belegung)� 220 €
	 c)	 Baumurnengrabstelle (3fach-Belegung)� 330 €
1.4	 Für Grabfelder, in denen durch Verlegung von Platten die 

Errichtung von Einfriedungen (Grabeinfassungen), entfallen, 
werden zusätzlich folgende Benutzungsgebühren erhoben:

	 a)	 Einzelgrabstelle (1fach- und 2fach-Belegung)� 590 €
	 b)	 Doppelgrabstelle (2fach- und 4fach-Belegung)� 660 €
1.5	 Für die Pflege und Unterhaltung von Rasen-Einzelgrabstel-

len, Rasen- und Baumurnengrabstätten werden zusätzlich 
folgende Gebühren erhoben:

	 a)	 Rasen-Einzelgrabstelle 30 Jahre
		  (1fach- und 2fach-Belegung)� 880 €
	 b)	 Rasen-Urnengrabstelle 15 Jahre
		  (1fach- und 2fach-Belegung)� 440 €
	 c)	 Baum-Urnengrabstelle 15 Jahre
		  (3fach-Belegung)� 950 €
2.	 Verlängerung des Nutzungsrechts an Grabstätten nach 

Ablauf der Ruhefrist
2.1	 Verlängerung des Nutzungsrechts auf 30 Jahre an Wahlgrab-

stätten für
	 i)	 eine Einzelgrabstelle (1fach-Belegung) � 330 €
	 j)	 eine Einzelgrabstelle (2fach-Belegung)� 460 €
	 k)	 eine Doppelgrabstelle (2fach-Belegung)� 545 €
	 l)	 eine Doppelgrabstelle (4fach-Belegung)� 660 €
	 m)	eine Kindergrabstelle� 165 €
	 n)	 eine Rasen-Einzelgrabstelle (1fach-Belegung) � 330 €
	 o)	 eine Rasen-Einzelgrabstelle (2fach-Belegung) � 460 €
2.2	 Verlängerung des Nutzungsrechts auf 15 Jahre für Wahlgrab-

stätten für
	 d)	 eine Urnengrabstelle
		  (1fach- und 2fach-Belegung)� 110 €
	 e)	 eine Rasenurnengrabstelle
		  (1 fach- und 2fach-Belegung)� 110 €
	 f)	 Baumurnengrabstelle (3fach-Belegung)� 165 €
2.3	 Für Grabfelder, in denen durch Verlegung von Platten die 

Errichtung von Einfriedungen (Grabeinfassungen), entfallen, 
werden zusätzlich folgende Benutzungsgebühren erhoben:

	 c)	 Einzelgrabstelle (1fach- und 2fach-Belegung)� 295 €
	 d)	 Doppelgrabstelle (2fach- und 4fach-Belegung)� 300 €
2.4	 Für die Pflege und Unterhaltung von Rasen-Einzelgrabstel-

len, Rasen- und Baumurnengrabstätten werden zusätzlich 
folgende Gebühren erhoben:

	 d)	 Rasen-Einzelgrabstelle 30 Jahre
		  (1fach- und 2fach-Belegung)� 400 €
	 e)	 Rasen-Urnengrabstelle 15 Jahre
		  (1fach- und 2fach-Belegung)� 200 €
	 f)	 Baum-Urnengrabstelle 15 Jahre
		  (3fach-Belegung)� 430 €
3. 	 Verlängerung des Nutzungsrechts an Grabstätten
	 (belegt und unbelegt)
3.1	 gem.§ 13 Abs. 3 bzw.§ 14 Abs. 4 bzw.§ 15 Abs. 2
	 der Friedhofsatzung für jedes Jahr 1/30 bzw. 1/15
3.2	 gem. § 14 Abs. 5 der Friedhofsatzung
	 - auf 10 Jahre� 35 %
	 - auf 20 Jahre� 70 %
	 - auf 30 Jahre� 100 %
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3.3	 gem. § 13 Abs. 3 und § 15 Abs. 3-4 der Friedhofsatzung
	 - auf 5 Jahre� 35 %
	 - auf 10 Jahre � 70 %
	 - auf 15 Jahre � 100 %
4. 	 Genehmigung der Einrichtung oder Änderung
	 von Grabmalen und Einfriedungen
	 a)	 Genehmigung Grabmale
		  einschließlich Einfriedung� 50 €
	 b)	 Genehmigung Einfriedung� 25 €
5.	 Benutzungsgebühr
	 a)	 für eine Leichenzelle� 126 €
	 b)	 für die Inanspruchnahme einer Kühleinrichtung
		  je angefangener Tag� 50 €
	 c)	 für die Leichenhalle� 250 €
	 d)	 für die Aufbewahrung einer Urne� 75 €
6. Sonstige Gebühren
	 a) 	Graburkunde (Ausstellung und Änderung)� 27 €
	 b) 	 Zulassung für Gewerbetreibende
		  1. für einmalige Arbeiten - Einzelgenehmigung-� 15 €
		  2. für 5 Jahre - Dauergenehmigung -� 50 €
	 c)	 Kosten der Träger beim Trauerfall
		  (Urnenbestattung)� 80 €
	 d)	 Kosten je Träger beim Trauerfall (Sargbestattung)� 80 €
	 e)	 Aufsichtsperson pro Trauerfall� 240 €
	 f)	 Gebühren für die vorzeitige Rückgabe von Erdgräbern, 

vor Ablauf der Ruhefrist
	 fa)	Gebühren für die Pflege pro Jahr (für angefangene 

Kalenderjahre anteilige Gebühr je angefangener 
Monat 1/12 des Jahresbetrages)

		  - Bei Einzelgrabstätten� 12 €
		  - Bei Doppelgrabstätten� 24 €
7. 	 Ausheben und Schließen der Gräber
	 a)	 Normaltief 1,80 m� 840 €
	 b)	 Doppeltief 2,20 m� 920 €
	 c)	 Normaltief Kindergrab 1,80 m� 360 €
	 d)	 Doppeltief Kindergrab 2,20 m� 430 €
	 e)	 Urnenbeisetzung� 305 €
	 f) 	 Zusatzkosten pro Arbeiter und Stunde, nach
		  vorheriger Absprache mit der Verwaltung 
		  für unvorhersehbare Ereignisse� 60 €
8. 	 Umbettung
	 a)	 einer Leiche innerhalb
		  des gleichen Friedhofes� 1.620 €
	 b)	 einer Leiche zu einem anderen Friedhof
		  der OG Römerberg� 1.620 €
	 c)	 einer Leiche zu einem Friedhof
		  außerhalb der OG Römerberg� 840 €
	 d)	 Transport der Leichenreste, soweit der bisherige
		  Sarg noch verwendbar ist, pro Transport� 90 €
	 e)	 Transport der Leichenreste, soweit der bisherige
		  Sarg nicht mehr verwendbar ist, pro Transport� 200 €
	 f)	 von Aschenresten innerhalb
		  des gleichen Friedhofes� 480 €
	 g)	 von Aschenresten zu einem anderen Friedhof
		  der OG Römerberg� 480 €
	 h)	 von Aschenresten zu einem Friedhof außerhalb
		  der OG Römerberg� 305 €
	 i)	 Zusatzkosten pro Arbeiter und Stunde
		  für unvorhersehbare Ereignisse� 75 €
9. 	 Für Auslagen der Gemeinde wird kostendeckend Ersatz 

gefordert.
	 Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 

Kraft. Gleichzeitig treten die 8. Änderung der Friedhofsge-
bührensatzung sowie alle anderen entgegenstehenden 
ortsrechtlichen Vorschriften außer Kraft.

Römerberg, den 08.01.2026
Ortsgemeinde Römerberg
Matthias Hoffmann, Bürgermeister

Hinweis
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemein-
deordnung (GemO) oder auf Grund der Gemeindeordnung 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. 	 die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, oder

2.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemein-
deverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen (§ 24 Abs. 6 GemO).
Römerberg, den 08.01.2026
Ortsgemeinde Römerberg
Matthias Hoffmann,
Bürgermeister

Sonstige Mitteilungen

Nachbarschaftshilfe Römerberg

 NACHBARSCHAFTSHILFE 
RÖMERBERG 
   Sie fühlen sich alleine oder könnten Hilfe 
gebrauchen?  

Die Nachbarschaftshilfe in Römerberg bietet 
kostenfrei praktische Unterstützung für ältere, 
kranke und behinderte Menschen an.

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
nehmen sich Zeit, für die Hilfesuchenden im Ort.

Dabei unterliegen alle Beteiligten der Schweigepflicht.

Unsere Ansprechpartnerinnen:
Frau Elvira Theurer Tel. 06232-83499 
Frau Bärbel Steinmetz Tel. 06232-84244

 Greifen Sie ruhig zum Telefon, wenn Sie Hilfe brauchen!  

Unsere Senioren

Seniorenbeirat Römerberg�
Achtung!
Die Sitzung des Seniorenbeirats im Februar ent-
fällt. Der nächste Termin ist am 16. März 2026.
Mit freundlichen Grüßen
Die Vorstandschaft

Kontakt Seniorenclub Römerberg
Seniorenclub Römerberg:
Vorsitzende: Käthe Maier� Tel. 06232/84020
Stellvertreterin: Gabi Vollmer� Tel. 06232/84462

GEMEINSAM – 
Stark für Ihre Region!
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Unsere Senioren

Der Seniorenclub Römerberg lädt im Monat

Februar 2026
alle Seniorinnen und Senioren
zu folgenden Treffen ein:

Am Donnerstag, dem 05. Februar 2026, ab 14.30 Uhr  
im Zehnthaus Berghausen zum Senioren-Café-Treffpunkt

Bei Kaffee, Tee und anderen Getränken und natürlich
           wieder mit frisch gebackenen Waffeln und „Berliner“ bieten wir

einen närrisch-behüteten Nachmittag mit viel Unterhaltung.

Keine Anmeldung erforderlich! Gerne mit Hut oder Kapp erscheinen!

Am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, ab 11.30 Uhr
ins Haus am Lindenplatz Mechtersheim zum

Senioren-Mittagstisch-Treffpunkt

Für 9,00 € erhalten Sie an diesem Tag das Speiseangebot:
Broccolisuppe, Fleeschknepp, Meerrettichsoße, Sauerkraut, Püree

Vor Ort: Getränke auf zusätzliche Rechnung
Anmeldung: bis zum 09. Februar 2026 bei Beate Tretter, Tel. 82731

Am Montag, dem 23. Februar 2026, ab 11.30 Uhr
in das Foyer der Rhein-Pfalz-Halle Heiligenstein, Viehtriftstr. 108

zum Senioren-Mittagstisch-Treffpunkt

Für 9,00 Euro erhalten Sie an diesem Tag das Speiseangebot: 
 Kartoffelsuppe, Dampfnudeln, Vanille- und/oder Weinsoße

Vor Ort: Getränke auf zusätzliche Rechnung
Anmeldung: bis zum 20. Februar bei Angelika Schneider, Tel. 83005

Alle Teams freuen sich auf regen Besuch zahlreicher
Seniorinnen und Senioren – machen Sie von dem Angebot Gebrauch!

Sie haben keine eigene Fahr- oder Mitfahrgelegenheit?
Die meisten Orte sind gut mit der Buslinie 568 zu erreichen –

nur wenige Meter liegen zwischen Haltestelle und Treffpunkt –
mit dem Römerberger 1-Euro-Ticket ganz einfach!

Sollte dies zu beschwerlich für Sie sein, so nutzen Sie den Service des Bürgerbusses 
der Gemeinde Römerberg. Er holt Sie ab und bringt Sie wieder nach Hause.

Vorherige Anmeldung erforderlich unter Tel. 0162/4930852
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Vereinsmitteilungen

Der Kunst- und  Kulturverein Römerberg hat ab Februar 9 Work-
shops mit spannenden Themen im Programm.
Alle Termine, weitere Angebote, Infos und Anmeldung finden Sie 
auf unserer Internetseite unter

www.kuk-roemerberg.de

Kurs-Nr. 26-01
Grundlagen - Zeichnen und Malen
14. + 15. Februar 2026
Kursgebühr: 	 Mitgl. 80,– € / Gäste 95,– €
Uhrzeit: 	 Samstag, 13.00 - 18.00 Uhr
	 Sonntag, 10.00 - 16.00 Uhr
Dozent: 	 Peter Paul Kober, Graphiker

Kurs-Nr. 26-02
Mixed Media trifft auf Resin -
mutig neue Wege in der Kunst gehen
21. + 22. + 28. März 2026 
Kursgebühr: 	 Mitgl. 95,– € / Gäste 110,– €
	 + 25,– € Materialpauschale
Uhrzeit: 	 21. + 22. März, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr
	 Samstag, 28. März 2026, 13.00 - 16.00 Uhr
Dozentin: 	 Carmen Traub
Veranstaltungsort: 	 KuK-Atelier II
Adresse: 	 Ehemalige Realschule plus
	 Gutenbergstraße 15, 2. OG, Raum 2.43  

67354 Römerberg-Berghausen 

TTV Römerberg
Vorstandsmitglied tritt zurück
Mit sofortiger Wirkung hat Hubert Gnad, aus fami-
liären Gründen, seinen Rücktritt aus dem Vorstand 
des TTV bekannt gegeben.

An seiner Stelle rückt nun Roland Richter als Beisitzer nach.

Vorschau 
Fr. 30.01.2026, 20:00 Uhr, Herren I - ASV Harthausen II
Fr. 30.01.2026, 20:00 Uhr, Herren II - spielfrei
Fr. 30.01.2026, 20:00 Uhr, Herren III - ASV Waldsee III
Die Heimspiele der Herren finden in der Rhein-Pfalz-Halle statt.

Trainingszeiten (Winterzeiten)
Freitags von 17:00 bis 19:00 Uhr für Kinder und Jugendliche, 
Ansprechpartner Dietmar Guhmann (Trainer)
Mittwochs und freitags ab 19:00 Uhr Erwachsenentraining 
Freitags ab 19:30 Uhr für Hobbyspieler
(Erwachsene und ältere Jugend),
Ansprechpartner Monika Bauer
(Leiterin der Hobbyabteilung)
Das Training findet in der Rhein-Pfalz-Halle statt
(Bitte den Seiteneingang benutzen).

Homepage:
www.ttv-römerberg.de

Links zu den Leistungsdaten der Sportabzeichen
Erwachsene:
http://ttv-römerberg.de/index_htm_files/Erwachsene.pdf
Kinder und Jugendliche:
http://ttv-römerberg.de/index_htm_files/Kinder%20und%20
Jugendliche.pdf

KjG Berghausen
Einladung zur Mitgliederversammlung –
20.02.2026
Wir laden recht herzlich zu unserer Mitgliederver-
sammlung mit Neuwahlen ein.
Die Mitgliederversammlung findet am 20.02.2026, 
um 18.30 Uhr, in den Räumen der KjG Berghausen 

statt. 
Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen unserer Mitglieder. 
Tagesordnung:
1.	 Begrüßung
2.	 Bericht der Pfarrjugendleitung
3.	 Bericht des Kassenwarts
4.	 Bericht der Kassenprüfer
5.	 Bildung eines Wahlausschusses
6.	 Neuwahl der Pfarrjugendleitung (3m/3w), Kassenwart,
	 Kassenprüfer und sonstige Ämter
7.	 Terminplanung 2026
Wir bitten darum, Wahlvorschläge bis spätestens 19.02.2026 bei 
der Pfarrjugendleitung einzureichen.
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung laden wir zum 
gemütlichen Beisammensein ein.

Musikverein Berghausen�
1925/58 e.V.
Konzertvorbereitung
Mit großen Schritten geht es auf unser Jahreskon-
zert am Sa., 28.03.2026, in der Schulturnhalle in 
Berghausen zu.
Wir freuen uns auf eine intensive Vorbereitungszeit mit allen.
Treffpunkt Musikerheim - Forellenessen im Februar
Am Freitag, dem 20.02.2026, räuchern wir wieder frische Forellen. 
Abholung und Verzehr vor Ort sind ab 18.30 Uhr möglich.
Wir freuen uns auf den ersten gemeinsamen Treffpunkt Musiker-
heim in 2026.

Termine Februar:
Di., 03.02.	 Probe
Sa., 07.02.	 Zusatzprobe Konzert - 14.00 Uhr
Di., 10.02.	 Probe - 19.30 Uhr
Di., 17.02.	 keine Probe
Fr., 20.02.	 Treffpunkt Musikerheim -
	 geräucherte Forellen - 18.30 Uhr
Di., 24.02.	 Probe - 19.30 Uhr

Obst- und Gartenbauverein�
Heiligenstein
Einladung zum monatlichen
offenen Stammtisch
Alle interessierten Bürger von Römerberg und 
Umgebung, gemeinsam mit unseren Mitgliedern, haben wieder 
die Möglichkeit, den „monatlichen offenen Stammtisch“ zu besu-
chen. Planmäßig findet er jeden ersten Mittwoch im Monat, statt.
Nächster Termin: Mittwoch, 04. Februar 2026.
Beginn um 19.00 Uhr, im Sängerheim MGV Heiligenstein e.V.
Wir freuen uns sehr auf einen gemeinsamen schönen Abend.
Ralf Gaggermeier (Vorsitzender)

Turn- und Sportverein 1911�
Heiligenstein e.V.
Vorschau
Samstag, 31. Januar 2026
gemischte C-Jugend, 12:00 Uhr:
mwSG Kandel/Hagenbach - TuS Heiligenstein,
in der IGS-Halle Kandel, Jahnstraße 20, 76870 Kandel
F-Jugend, 14:00 Uhr:
TuS Neuhofen 3 - TuS Heiligenstein,
in der Rehbachhalle Neuhofen, Jahnstraße 25, 67141 Neuhofen
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gemischte E-Jugend, 15:00 Uhr:
TG Waldsee - TuS Heiligenstein,
in der Rheinauenhalle 1 Waldsee, Wörthstr. 1, 67165 Waldsee
Verbandsliga Herren, 18:00 Uhr:
HSG MU/RU - TuS Heiligenstein
in der TV Ruchheim Sporthalle,
Fußgönheimer Str. 101, 67071 Ludwigshafen am Rhein
Herren 2, 19:30 Uhr: 
TSV Kandel 2 - TuS Heiligenstein 2,
in der IGS-Halle Kandel, Jahnstraße 20, 76870 Kandel

Sonntag, 01 Februar 2026
weibl. E-Jugend, 10:00 Uhr:
TuS Heiligenstein - HSG Dudenhofen/Schifferstadt,
in der Rhein-Pfalz-Halle Römerberg
gemischte D-Jugend, 11:15 Uhr:
TuS Heiligenstein 2 - TV Edigheim 2,
in der Rhein-Pfalz-Halle Römerberg
Oberliga männl. B-Jugend, 14:00 Uhr:
TS Rodalben - mJSG Heiligenstein/Mundenheim/Rheingönheim, 
in der TSR-Sporthalle Rodalben,
Lindersbachstraße 35, 66976 Rodalben
Regionalliga männl. A-Jugend, 14:45 Uhr:
mJSG Heiligenstein/Mundenh./Rheingönh. - SG Zweibrücken,
in der Rhein-Pfalz-Halle Römerberg
Damen 2, 16:15 Uhr:
wSG Rheinauen 2 - TuS Heiligenstein 2,
in der Rheinauenhalle 1 Waldsee, Wörthstr. 1, 67165 Waldsee
Oberliga Damen, 18:00 Uhr:
Lingenfeld/Schwegenheim - TuS Heiligenstein,
in der Goldberghalle Lingenfeld, Pommernstr. 1, 67360 Lingenfeld

MGV Cäcilia 1874�
Mechtersheim e.V.
FASCHINGSUMZUG
Selbstverständlich sind unsere Singing-People-Mädels wieder 
dabei - wir dürfen gespannt sein, was sie sich dieses Jahr wieder 
haben einfallen lassen!

KZV P88 Mechtersheim e.V.�   V P 8Z 8K

Einladung zur Jahreshauptversammlung
des Kaninchenzuchtvereins P88 Mechtersheim e.V. 
für das Geschäftsjahr 2025 am Freitag, dem 
20.Februar 2026, um 19.00 Uhr, im Untergeschoss 
des Vereinsheimes "in der Kirschenallee" in Mechtersheim
Tagesordnung
1.	 Begrüßung
2.	 Totenehrung
3.	 Bericht des Vorsitzenden
4.	 Bericht des Schriftführers und Ausstellungsleiters
5.	 Bericht des Zuchtbuchführers
6.	 Bericht des Tätowierers
7.	 Bericht des Kassiers
8.	 Bericht der Kassenrevisoren
9.	 Entlastung der Vorstandschaft
10.	 Wahl der Revisoren
11.	 Anträge und Verschiedenes
Anträge sind spätestens bis zum 15.02.2026 bei unserem 1. Vor-
sitzenden Helmut Füger einzureichen. 
Die Vorstandschaft

Musikverein Mechtersheim�
Jugendorchester sucht Verstärkung!
Auch unser Jugendorchester ist mit den 
Vorbereitungen für das Jahreskonzert am 
24. und 25. April 2026 ins neue Jahr 
gestartet.
Damit dieses ein voller Erfolg wird, sind wir dringend auf der 
Suche nach Verstärkung in allen Registern!
Wir proben immer freitags von 18.00 bis 19.00 Uhr in unserem 
Vereinsheim am Lindenplatz in Mechtersheim und freuen uns 
über jedes neue Gesicht! 
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Mechtersheimer�
Karnevalverein 1956 e.V.
Liebe Freunde der Mederscher Fasnacht,
ACHTUNG – WIEDER DA:
Seniorenfasching am Rosenmontag (16.02.2026)! 
Beginn 11.11 Uhr im Vereinsheim des MGV Frohsinn mit Mittags-
tisch und ab 13.11 Uhr mit buntem Programm. Eintritt frei. Karten 
für die Ramba Zamba Fete in der Rhein-Pfalz-Halle am 14.02.2026 
gibt es zu € 18,– pro Karte bei folgenden Verkaufsstellen:
Dudenhofen: Getränke Back, Landauer Str. 54
Speyer: Aviva Beisel, Landauer Str. 37 
Bellheim: Raab Karcher, Waldstückerring 3
Per E-Mail zur Reservierung unter mkv1956@web.de

�
MGV Frohsinn 1862 Mechtersheim e.V.
Faschingsdienstag
Am Faschingsdienstag haben wir unser Sängerheim bereits ab 
11.30 Uhr zum Mittagstisch geöffnet. Auch nach dem Umzug 
bieten wir eine reichhaltige Speisekarte an.

Ortskartell Mechtersheim e.V.

Sonstige Mitteilungen

Information der Berufsbildenden Schule  
Wirtschaft II Ludwigshafen
Am Mo., 02.02.2026,findet in unserem Schulgebäude in der Bis-
marckstraße 39 ein Infoabend über unser Bildungsangebot statt. 
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie über unsere Homepage 
(www.bbsw2-lu.de). Dort finden Sie auch Informationen zu Anmel-
deverfahren, Aufnahmevoraussetzungen, Lerninhalten, Prüfungen 
und Abschlüssen unserer Bildungsgänge. 
Hier noch eine erste Übersicht über das Bildungsangebot unserer 
Schule:
Berufsoberschule II: 
Abschluss fachgebundene / allgemeine Hochschulreife (Abitur)
Höhere Berufsfachschule:
Fachbereiche Wirtschaft sowie Polizeidienst und Verwaltung
Abschluss ist jeweils der staatlich geprüfte Assistent und optional 
die allgemeine Fachhochschulreife.
Bei der Höheren Berufsfachschule Polizeidienst und Verwal-
tung gibt es außerdem bei entsprechendem Abschlussergebnis 
eine Studienplatzgarantie für den gehobenen Polizeidienst 
(Polizeikommissar/Polizeikommissarin)
Berufsfachschule I und II: 
Abschluss qualifizierter Sekundarabschluss I (Mittlere Reife)
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
gez. Marion Zehmisch, Schulleiterin
BBS Wirtschaft II
Bismarckstraße 39 | 67059 Ludwigshafen am Rhein
E-Mail: info@bbsw2-lu.de | Tel.: 0621/504-400910
Fax: 0621/504-400998

Parkinson-Selbsthilfe Schifferstadt
Bewegungsbiografie und Gedächtnistraining
für Parkinson Betroffene
Die Symptome der Erkrankung Morbus Parkinson zeigen sich 
für alle Betroffene insbesondere in Bezug auf Einschränkungen 
in der Bewegungsfähigkeit. Daher ist es von großer Bedeutung, 
im Alltag die motorischen Fähigkeiten in Bezug auf Koordinati-
onsfähigkeit, Gleichgewicht und Bewegungsfluss zu unterstützen. 
So werden nicht nur Stürze vermieden, sondern auch das Selbst-
bewusstsein gestärkt und positive Emotionen geweckt. Ein ganz-
heitlicher Ansatz zur Förderung von Mobilität, geistiger Aktivität 
und Lebensqualität, bietet die Verbindung von individueller Bewe-
gungsbiografie mit gezieltem Gedächtnistraining. Bewegungs-
abläufe, die man im Leben oft wiederholt hat, sind tief im Gedächt-
nis gespeichert und können auch bei fortgeschrittener Erkrankung 
noch abgerufen werden.
Frau Renate Henrich, Ergotherapeutin und Leitung der Parkinson 
Selbsthilfe Schifferstadt, wird die Methode vorstellen, in der es 
darum geht, durch strukturiertes Gedächtnistraining Hirnareale 
so zu aktivieren, dass man als Folge durch gezielte Übungen die 
eigene Bewegungsfähigkeit verbessern kann. Denn durch die 
Kombination von körperlicher Aktivität und kognitiver Anregung 
werden mehrere Hirnareale gleichzeitig aktiviert. Der Vortrag wird 
durch praktische Übungen ergänzt. 
Die Veranstaltung findet am 05.02.2026, um 15.00 Uhr, in der 
Adlerstube, Kirchenstraße 17, in Schifferstadt statt.
Die Selbsthilfegruppe trifft sich einmal im Monat. Eine Anmel-
dung, Mitgliedschaft oder Kostenbeteiligung sind nicht erforder-
lich. 
Alle InteressentInnen sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. 
Das Ziel der Gruppentreffen besteht darin, sich gegenseitig, durch 
den Austausch von Informationen und Tipps, zu einem konstruk-
tiven Umgang mit der Erkrankung und ihren Begleiterscheinungen 
zu ermutigen.
Ansprechpartner für Rückfragen sind über das Parkinsontelefon: 
0160- 99551101 oder den Pflegestützpunkt Schifferstadt: 06235-
4587565, erreichbar.
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Nach Redaktionsschluss

Pfälzerwald-Verein�
Ortsgruppe Harthausen e.V.
Aschermittwoch – Heringsessen
von 11.30 bis 20.00 Uhr
Es gibt Heringsfilet und Matjesfilet -Hausfrauenart- mit Pellkar-
toffel.  Für die, die keinen Fisch essen gibt es eine Speisekarte.
Wir bitten um Anmeldung unter Tel. 06344 938717 ob Hering oder 
Matjes und die Uhrzeit.

Immer aktuell informiert
rund um Ihre

Verbandsgemeinde
Römerberg-Dudenhofen!
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